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Deutsche Rentenversicherung Bund
Arno Scheid, Robert-Koch-Straße 95 ��������������������������������(06887) 3434
Alexandra Klein, Versichertenberaterin, Lindscheider Str� 6 �(06888) 
2134008
Dorf im Bohnental� ������������������������������������������������ oder (0171) 1259560
Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See
Dieter Leidinger, Stefanstraße 10 �������������������������������������(06887) 6364
Fachstelle für Demenz der Caritas-Sozialstation Lebach ������(06888) 
5810118
Ergänzende unabhängige Teilhabeberatung
E-Mail: info@teilhabeberatung-saarland�de ���������������(0681) 9104770

Bereitschaftsdienst

Ärztlicher Bereitschaftsdienst
Sie erreichen den ärztlichen Bereitschaftsdienst inklusive Kinder-
ärzte, Augenärzte und HNO-Ärzte kostenlos unter der bundesweit 
einheitlichen Rufnummer 116117.
Zusätzlich sind unsere Bereitschaftsdienstpraxen für Sie geöffnet:
Von Samstag, 8�00 Uhr, bis Montag, 8�00 Uhr, an Feiertagen (inkl� 
Heiligabend/Silvester),
am Rosenmontag sowie an Brückentagen
Bereitschaftsdienstpraxis Lebach
im Caritas-Krankenhaus Lebach
Heeresstraße 49, 66822 Lebach
Kinderärztliche Bereitschaftsdienstpraxis
Im Marienhaus Klinikum Saarlouis
Kapuzinerstraße 4, 66740 Saarlouis

Zahnärztlicher Notfalldienst
(nur in dringenden Fällen und nach vorh� Telefonischer Vereinba-
rung)
Sa./So. 06.06./07.06.
Praxis Brill, Lebach  ������������������������������������������������� Tel� 06881/538671
Do. 11.06.
Dr� Weinard, Thalexweiler  ��������������������������������������� Tel� 06888/57077

Apotheken-Notdienst
(Dienstbereitschaft von 8�00 bis 8�00 Uhr am Folgetag)
kostenfreie Hot-Line der Telekom  ������������������������������������ Tel. 11899
Notdiensthotline von Apotheken.de  ������������������  Tel. 01805/938888

Fr� 05�06� Apotheke am kleinen Markt,
Wadern  �������������������������������������������  Tel� 06871/9013-0

Sa� 06�06� Rosen-Apotheke, Schmelz  �������������  Tel� 06887/92777
So� 07�06� Limbacher-Apotheke, Limbach  �������  Tel� 06887/6767
Mo� 08�06� DocMorris-Apotheke, Lebach  ����  Tel� 06881/9362090
Di� 09�06� Marien-Apotheke, Hüttersdorf  ������  Tel� 06887/92100
Mi� 10�06� Bahnhof-Apotheke, Lebach  �������������  Tel� 06881/2838
Do� 11�06� Winter’sche-Apotheke, Lebach  �������  Tel� 06881/2833
Fr� 12�06� Neue Apotheke, Weiskirchen  ������������  Tel� 06876/227

Tierärztlicher Notdienst
Notdienst sollte nur in Anspruch genommen werden, wenn Haus-
tierärzt/in nicht erreichbar� Wochenendnotdienst beginnt samstags 
um 13�00 Uhr und endet montags um 7�00 Uhr�
Sa./So. 06.06./07.06.
Tierärztinnen Timmermann/Ternes, Dillingen  �� Tel� 06831/9866430
Do. 11.06.
Tierärztin Bernardi, Dillingen  �������������������������������� Tel� 06831/706936

Öffnungszeiten des Rathauses
Montag bis Freitag 08.00 bis 12.00 Uhr
Montag und Freitag 14.00 bis 16.00 Uhr
Mittwoch 14.00 bis 18.00 Uhr
Das Rathaus ist Dienstag- und Donnerstagnachmittag geschlossen�
Das Standesamt ist darüber hinaus auch Montagnachmittag ge-
schlossen�

Wichtige Rufnummern
Gemeindeverwaltung ������������������������������������������������������(06887) 3010
Bauhof ��������������������������������������������������������������������������(06887) 9124455
Bauhof Bereitschaft ������������������������������������������������������(0160) 8859361
Wasserwerk ���������������������������������������������������������������������(06887) 92188
Wasserwerk Bereitschaft �������������������������������������������(06887) 9124660
Polizeinotruf ������������������������������������������������������������������������������������� 110
Polizeiwache Schmelz �����������������������������������������������������(06887) 92923
Polizeiinspektion Lebach ��������������������������������������������������(06881) 5050
Feuerwehr ���������������������������������������������������������������������������������������  112
Rettungsdienst ��������������������������������������������������������������������������������� 112
Störungsdienst Strom (energis) ����������������������������������(0681) 90692611
Störungsdienst Erdgas (energis) ��������������������������������(0681) 90692610
Schiedspersonen der Gemeinde Schmelz
Bez. Bettingen
Waltraud Ewen  �������������������������������������������������������������(0162) 6668874
Karoline Riefer (Stellvertreterin)�����������������������������������(0162) 4384307
Bez. Außen, Michelbach, Limbach, Dorf im Bohnental
Karoline Riefer  ��������������������������������������������������������������(0162) 4384307
Bez. Hüttersdorf und Primsweiler
Horst Wagner, Schließstr� 14a ���������������������������������������(06887) 900947
Walter Schütte (Stellv�), Hinter dem Sportplatz 4������(06881) 5953436
Gleichstellungsstelle für Frauen, Landkreis Saarlouis ����������(06831) 
444319
Behindertenbeauftragter der Gemeinde Schmelz
Manfred Leinenbach ���������������������������������������������������(0151) 53301641
E-Mail: manfred�leinenbach@kabelmail�de
Giftzentrale Saar �������������������������������������������������������������(06841) 19240
HIV-Hotline� �������������������������������������������������������������������(06831) 444777
Anonyme Alkoholiker, Saarbrücken �������������������������������(0681) 19295
Psychosoziale Beratungsstelle des Gesundheitsamtes �������(06831) 
444700
Betreuungsbehörde Landkreis Saarlouis ��������������������(06831) 444436
Pflegestützpunkt Landkreis Saarlouis ������������������������(06831) 120630
DRK Entlastungsangebot für pflegende Angehörige ��(06831) 42152
Ambulante Hospiz- und Palliativberatungszentren ������������  (06835) 
607950
Cartias Saar-Hochwald e� V�
Caritas Sozialstation Lebach-Schmelz ����������������������������(06881) 4839
Caritas Insolvenz- und Schuldnerberatung, Lebach (06881) 537102
Caritas-Beratungsstelle für Schwangerschaftsfragen, Lebach ���������
(06881) 538661
Schwangere in Not - anonym und sicher� �������������������(0800) 4040020
Notruf und Beratung
für vergewaltigte und misshandelte Frauen �����������������(0681) 36767
Sozialdienst Kath� Frauen e� V�, Lebach ��������������������������(06881) 4101
Donum Vitae - Schwangerschaftskonfliktberatung e.V. ������  (06831) 
120028
Dtsch� Kinderschutzbund ���������������������������������������������(06831) 701570
Erziehungs-, Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstelle des Bis-
tums Trier, Lebach �������������������������������������������������������������(06881) 4065
Verband allein erziehender Mütter und Väter ������������(06881) 924303
Versichertenberater und Versicherungsälteste in der Gemeinde 
Schmelz
Deutsche Rentenversicherung Saar
Helmut Scherer, Jahnstraße 28 ���������������������������������������(06881) 51581
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Amtlicher Teil
Mit öffentlichen Bekanntmachungen und sonstigen amtlichen Mitteilungen

Der Bürgermeister informiert i
Folgende gemeindliche Veranstaltungen wurden 
abgesagt:
19. bis 21. Juni 2020 Street-Food-Festival in Schmelz
04. bis 11. Juli 2020 30. Schmelzer Wanderwoche
04. Juli 2020 Feier zum 50. Jubiläum Heidebad
11. bis 26. Juli 2020 Aktionswoche Heidebad Schmelz
31. Juli bis 03. August 2020 Kirmes in Schmelz-Bettingen
Im Hinblick auf Veranstaltungen von Vereinen bitte ich auf die 
jeweiligen Veröffentlichungen unter den Ortsteilen oder Vereins-
nachrichten zu achten.
Bürgermeister
Wolfram Lang

Bürgermeister Wolfram Lang nicht im Dienst
Bürgermeister Wolfram Lang befindet sich von Freitag, 12. 06. 2020 
bis einschließlich Sonntag, 21. 06. 2020, in Urlaub.
Die Vertretung in dieser Zeit übernimmt die 2. Beigeordnete, Frau 
Rosi Grewenig, Schmelz, Bupricher Wiese 15, Tel. 06887/4311.

Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses, 
Ausschuss für demografischen Wandel
Am Montag, 08. Juni 2020, findet um 17:30 Uhr, in der Primshalle 
in Schmelz eine Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses, Aus-
schuss für demografischen Wandel statt.
Tagesordnung
A. Öffentlicher Teil
1. Beratung und Beschlussfassung über eine Vertragsübernahme 

betreffend die Herstellung und Vertrieb des amtlichen Nach-
richtenblattes der Gemeinde Schmelz

2. Beratung und Beschlussfassung über die Erbringung von Leis-
tungen für die Schülerbeförderung während des Unterrichts-
ausfalls

3. Beratung und Beschlussfassung über einen Antrag auf finanzi-
elle Unterstützung im Rahmen der Schülerbeförderung

4. Befassung mit dem Wirtschaftsplan 2020 des eGo-Saar
5. Beratung und Beschlussfassung über die Annahme der Nieder-

schrift über die Sitzung vom 05. Februar 2020 - öffentlicher Teil
6. Öffentliche Mitteilungen und Verschiedenes
B. Nichtöffentlicher Teil 
7. Beratung und Beschlussfassung über die Änderung der Satzung 

über die öffentlichen Bekanntmachungen der Gemeinde 
Schmelz

8. Beratung und Beschlussfassung über die Festsetzung der El-
ternbeiträge für den Besuch der Kindertageseinrichtungen in 
der Gemeinde Schmelz

9. Beratung und Beschlussfassung über den Abschluss eines Kon-
zessionsvertrages zur Einräumung des Wegenutzungsrechtes 
für den Betreib eines Stromnetzes zur allgemeinen Versorgung 
der Gemeinde Schmelz

10. Beratung und Beschlussfassung über Stundungen
11. Beratung und Beschlussfassung über die Annahme der Nieder-

schrift über die Sitzung vom 05. Februar 2020 - nichtöffentlicher 
Teil

12. Nichtöffentliche Mitteilungen und Verschiedenes
13. Vorstellung der Vorschläge des Ideenwettbewerbs für ein Na-

turbestattungsfeld auf dem Friedhof in Schmelz-Bettingen
Der Bürgermeister
Wolfram Lang

Sitzung des Bau-, Planungs- und 
Umweltausschusses, Naherholung und Naturschutz
Am Mittwoch, 10. Juni 2020, findet um 17:30 Uhr, in der Primshalle 
in Schmelz, eine Sitzung des Bau-, Planungs- und Umweltausschus-
ses, Naherholung und Naturschutz statt.
Tagesordnung
A. Öffentlicher Teil 
1. Beratung und Beschlussfassung über die Freigabe des Aus-

schreibungsverfahrens sowie die Durchführung der Maßnahme 
„Zerrstraße 2. BA“

2. Annahme der Niederschrift über die Sitzung vom 12. März 2020 
- öffentlicher Teil

3. Öffentliche Mitteilungen und Verschiedenes
B. Nichtöffentlicher Teil 
4. Beratung und Beschlussfassung über die Vergabe gemeindeei-

gener Baustellen in den Gemeindebezirken Schmelz-Bettingen, 
Hüttersdorf und Limbach der Gemeinde Schmelz

5. Beratung und Beschlussfassung über die Erteilung einer Befrei-
ung gem. § 31 BauGB im Rahmen der Einvernehmensherstel-
lung gem. § 36 BauGB zu einer Bauvoranfrage im Ortsteil 
Schmelz-Bettingen der Gemeinde Schmelz

6. Beratung und Beschlussfassung über die Erteilung einer Befrei-
ung gem. § 31 BauGB im Rahmen der Einvernehmensherstel-
lung gem. § 36 BauGB zu einem Bauantrag im Ortsteil Prims-
weiler der Gemeinde Schmelz

7. Beratung und Beschlussfassung über die Erteilung einer Befrei-
ung gem. § 31 BauGB im Rahmen der Einvernehmensherstel-
lung gem. § 36 BauGB zu einem Bauantrag im Ortsteil Prims-
weiler der Gemeinde Schmelz

8. Beratung und Beschlussfassung über Teilung und Verkauf eines 
Grundstücks im „Gewerbegebiet Ost an der B 268“ im Ortsteil 
Schmelz der Gemeinde Schmelz

9. Annahme der Niederschrift über die Sitzung vom 12. März 2020 
- nichtöffentlicher Teil

10. Nichtöffentliche Mitteilungen und Verschiedenes
Der Bürgermeister
Wolfram Lang

Sitzung des Ortsrates Schmelz
Am Dienstag, 09. Juni 2020, findet um 19.00 Uhr in der Primshalle 
in Schmelz eine Sitzung des Ortsrates von Schmelz statt.
Tagesordnung
A. Öffentlicher Teil 
1. Beratung und Beschlussfassung über die Vorstellung der Vor-

schläge des Ideenwettbewerbs für das Naturbestattungsfeld 
auf dem Friedhof in Schmelz-Bettingen

2. Beratung und Beschlussfassung über die Kostenbeteiligung an 
einer Informationstafel an der Kapelle auf dem Renges (Verwen-
dung von Mitteln zur Ortsverschönerung)

3. Beratung und Beschlussfassung über den Rückbau von Basiste-
lefonen im Gemeindebezirk Schmelz

4. Antrag der SPD-Ortsratsfraktion auf Beratung und Beschluss-
fassung über die Anlegung einer Blühfläche am Ortseingang am 
Gewerbegebiet „Hoher Staden“ als Beitrag zum Schutz von In-
sekten und Erhalt der Artenvielfalt

5. Annahme der Niederschrift über die Sitzung des Ortsrates von 
Schmelz vom 17. Dezember 2019 - öffentlicher Teil

6. Annahme der Niederschrift über die Sitzung des Ortsrates von 
Schmelz vom 28. Januar 2020 - öffentlicher Teil

7. Öffentliche Mitteilungen und Anfragen
B. Nichtöffentlicher Teil 
8. Beratung und Beschlussfassung über die Vergabe gemeindeei-

gener Baustellen im Gemeindebezirk Schmelz-Bettingen
9. Beratung und Beschlussfassung über Teilung und Verkauf eines 

Grundstücks im „Gewerbegebiet Ost an der B 268“ im Ortsteil 
Schmelz der Gemeinde Schmelz

10. Annahme der Niederschrift über die Sitzung des Ortsrates von 
Schmelz vom 17. Dezember 2019 - nichtöffentlicher Teil

11. Annahme der Niederschrift über die Sitzung des Ortsrates von 
Schmelz vom 28. Januar 2020 - nichtöffentlicher Teil

12. Nichtöffentliche Mitteilungen und Anfragen
Der Ortsvorsteher: Thomas Lamberti

Sitzung des Ausschuss für Personal-, Kultur- 
(inklusive Jugendkulturprogramm), Sport- und 
soziale Angelegenheiten
Am Dienstag, 09. Juni 2020, findet um 17.30 Uhr in der Primshalle 
in Schmelz, eine Sitzung des Ausschuss für Personal-, Kultur- (in-
klusive Jugendkulturprogramm), Sport- und soziale Angelegenhei-
ten statt.
Tagesordnung 
A. Öffentlicher Teil 
1. Öffentliche Mitteilungen und Verschiedenes
B. Nichtöffentlicher Teil: 
2. Beratung und Beschlussfassung über die Übernahme einer Be-

schäftigten in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis
3. Beratung und Beschlussfassung über die Verlängerung befriste-

ter Arbeitsverhältnisse
4. Beratung und Beschlussfassung über die Verlängerung eines 

befristeten Arbeitsverhältnisses
5. Beratung und Beschlussfassung über die Verlängerung eines 

befristeten Arbeitsverhältnisses im Kinderhaus St. Stephan, 
Bettingen

6. Beratung und Beschlussfassung über die Verlängerung einer 
Abordnung

7. Beratung und Beschlussfassung über die Einstellung von Be-
schäftigten im Wasserwerk / Rathaus

8. Beratung und Beschlussfassung über die Einstellung einer Ge-
meindearbeiterin / eines Gemeindearbeiters als Anleiterin / An-
leiter für die Bettinger Mühle
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Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wurde nur die männliche 
Sprachform verwendet� Sämtliche Personenbezeichnungen gelten 
gleichermaßen für alle Geschlechter�
Schmelz, 29� Mai 2020
Wolfram Lang
Bürgermeister

Stellenausschreibung
An der Freiwilligen Ganztagsschule der Grundschule Hüttersdorf 
ist ab dem nächstmöglichen Zeitpunkt die Stelle eines Erziehers 
(Kinderpflegers) (m/w/d) mit 22,5 Stunden pro Woche zu besetzen�
Eine abgeschlossene Ausbildung als Erzieher (Kinderpfleger) ist 
zwingend erforderlich�
Die wöchentliche Arbeitszeit von 22,5 Std� in der Zeit von 11:00 bis 
17:00 Uhr während der Schulzeit und in den Ferien oder an schul-
freien Tagen von 7:30 bis 17:00 Uhr abzuleisten�
Bewerber sollten neben fundierten Fachkenntnissen über Teamfä-
higkeit, Flexibilität und die Fähigkeit zum selbstständigen Arbeiten 
verfügen�
Das Arbeitsverhältnis richtet sich nach dem Tarifvertrag öffentli-
cher Dienst (TVöD-VDK) und den diesen ergänzenden bzw� ändern-
den Tarifverträgen�
Für die Stelle wird bei einer Ausbildung als Erzieher Entgelt nach 
Entgeltgruppe S 8a TVöD gewährt�
Es werden die im öffentlichen Dienst üblichen Sozialleistungen gewährt�
Die Gemeinde Schmelz verfügt über einen Frauenförderplan� Von 
daher werden Frauen hiermit ausdrücklich aufgefordert, sich zu be-
werben�
Schwerbehinderte Bewerber werden bei gleicher Eignung bevor-
zugt berücksichtigt�
Bewerbungen für diese Stelle sind mit den üblichen Unterlagen bis 
zum 12. Juni 2020 bei der Gemeinde Schmelz, Hannah Casper, 
Fachbereich 1, Rathausplatz 1, 66839 Schmelz einzureichen�
Wir bitten bei der Bewerbung keine Schnellhefter, Klarsichthüllen, 
etc� zu verwenden, da diese aus Kostengründen nicht zurückge-
sandt werden können� Auch sollten keine Originalunterlagen einge-
reicht werden� Einfache Kopien sind ausreichend� Im Zusammen-
hang mit der Bewerbung entstehende Kosten können nicht erstat-
tet werden�
Hinweis:
Mit der Bewerbung stimmen die Bewerber der weiteren internen 
Verarbeitung Ihrer Daten im Rahmen des Bewerbungsverfahrens 
gemäß der Europäischen Datenschutz-Grundordnung (DS-GVO) zu� 
Nähere Informationen hierzu unter www.schmelz.de/Stellenaus-
schreibung.
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wurde nur die männliche 
Sprachform verwendet� Sämtliche Personenbezeichnungen gelten 
gleichermaßen für alle Geschlechter�
Schmelz, 29� Mai 2020
Wolfram Lang
Bürgermeister

Stellvertretende Schiedspersonen für den 
Schiedsbezirk II Außen, Michelbach, Limbach, Dorf 
im Bohnental gesucht
Da die bisherige stellvertretende Schiedsfrau des Schiedsbezirkes II 
Außen, Michelbach, Limbach und Dorf im Bohnental zur Schieds-
frau des Schiedsbezirks II berufen wurde, ist eine Neuwahl der 
stellvertretenden Schiedspersonen für den Schiedsbezirk II erfor-
derlich�
Interessierte können sich um das Amt einer stellvertretenden 
Schiedsperson für den Schiedsbezirk II Außen, Michelbach, Lim-
bach und Dorf im Bohnental bewerben�
Gewählt wird die stellvertretende Schiedsperson für den Schieds-
bezirk II vom Gemeinderat auf Empfehlung der Ortsräte aus 
Schmelz, Michelbach, Limbach und Dorf im Bohnental�
Die Amtszeit beträgt 5 Jahre�
Schiedspersonen sind dazu berufen, Schlichtungsverfahren in bürger-
lichen Rechtsstreitigkeiten und in Strafsachen nach den Bestimmun-
gen der Saarländischen Schiedsordnung (SSchO) durchzuführen�
Berufen werden können Personen, die nach ihrer Persönlichkeit 
und ihren Fähigkeiten für das Amt geeignet sind�

Das Amt kann nicht bekleiden,
1� wer die Fähigkeit zur Bekleidung eines öffentlichen Amtes 

nicht besitzt;
2� wer wegen geistiger oder körperlicher Gebrechen zu dem Amt 

nicht geeignet ist�
In das Amt soll nicht berufen werden,
1� wer das 25� Lebensjahr nicht vollendet hat;
2� wer nicht in dem betreffenden Schiedsbezirk wohnt;
3� wer durch gerichtliche Anordnung in der Verfügung über sein 

Vermögen beschränkt ist�
Bürgerinnen und Bürger aus den Gemeindebezirken Schmelz, Mi-
chelbach, Limbach und Dorf im Bohnental, die sich für das Amt inte-
ressieren und sich zur Wahl stellen möchten, werden gebeten, sich 
schriftlich bis zum 19. Juni 2020 bei der Gemeinde Schmelz, Ortspo-
lizeibehörde, Rathausplatz 1, 66839 Schmelz, zu bewerben�
Wolfram Lang
Bürgermeister

9� Beratung und Beschlussfassung über die Zahlung einer Zulage / 
Höhergruppierung von zwei Hausmeistern

10� Annahme der Niederschrift der letzten Personalausschusssit-
zung - Nichtöffentlicher Teil

11� Nichtöffentliche Mitteilungen und Verschiedenes
Der Bürgermeister
Wolfram Lang

Trainingsausfall in der Primshalle Schmelz
Wegen der Durchführung von Ausschusssitzungen sowie der Ge-
meinderatssitzung steht die Primshalle zu den folgenden Zeiten für 
den Trainingsbetrieb nicht zur Verfügung:
Montag, 8� bis Donnerstag, 11� Juni
Mittwoch, 24� und Donnerstag, 25� Juni
Wir bitten die betroffenen Vereine um Verständnis�
Wolfram Lang
Bürgermeister

Wir jagen Funklöcher - Michelbach gewinnt 
Wettbewerb der Telekom Deutschland
Die Gemeinde Schmelz und insbesondere der Gemeindebezirk 
Michelbach können sich freuen: Als eine von drei Gemeinden im 
Saarland wurde sie als Standort für die Aktion „Wir jagen Funk-
löcher“ der Telekom Deutschland ausgewählt� Das bedeutet, 
dass bis Ende dieses Jahres in Michelbach das Mobilfunknetz im 
Standard LTE (4G) ausgebaut wird�
Bürgermeister Wolfram Lang hierzu: „Ich bin sehr froh darüber, 
dass wir diesen Wettbewerb gewinnen konnten und nun bald 
auch in Michelbach einen vernünftigen Handyempfang haben�“
„Wir jagen Funklöcher“ ist eine Aktion der Telekom Deutsch-
land GmbH, um Städten und Gemeinden die Möglichkeit zu ge-
ben, fernab der Netzausbauplanung Mobilfunklöcher durch die 
Telekom schließen zu lassen� Kommunen, die ein LTE-Funkloch 
auf ihrer Gemeindefläche selbst erkannt haben, konnten sich als 
Partner im Mobilfunkausbau der Deutschen Telekom bewerben
Diese einmalige Chance wurde von der Gemeinde ergriffen und 
so beschloss der Gemeinderat am 21�11�2019, sich an der Aktion 
„Wir-jagen-Funklöcher“ der Telekom Deutschland zu beteiligen� 
Damit kam die Gemeinde auch der Aufforderung des Ortsrates 
Michelbach nach, sich für die Verbesserung der Netzabdeckung 
in Michelbach einzusetzen�
Aus den 639 Gemeinden, die sich aus ganz Deutschland bewor-
ben haben, hat die Telekom zunächst 50 und im zweiten Schritt 
nochmals 50 Kommunen ausgewählt� Damit schließt die Tele-
kom nun insgesamt 100 Funklöcher im Rahmen der Aktion�
Der Standort des Funkmastes in Michelbach wird zwischen der 
Turnhalle und dem Vereinsheim am Sportplatz sein�

Stellenausschreibung
An der Freiwilligen Ganztagsschule der Grundschule Schmelz/De-
pendance Limbach ist ab dem nächstmöglichen Zeitpunkt die Stel-
le eines Erziehers (Kinderpflegers) (m/w/d) mit 25,0 Stunden pro 
Woche zu besetzen�
Eine abgeschlossene Ausbildung als Erzieher (Kinderpfleger) ist 
zwingend erforderlich�
Die wöchentliche Arbeitszeit von 25,0 Std� in der Zeit von 11:00 bis 
17:00 Uhr während der Schulzeit und in den Ferien oder an schul-
freien Tagen von 7:30 bis 17:00 Uhr abzuleisten�
Bewerber sollten neben fundierten Fachkenntnissen über Teamfä-
higkeit, Flexibilität und die Fähigkeit zum selbstständigen Arbeiten 
verfügen�
Das Arbeitsverhältnis richtet sich nach dem Tarifvertrag öffentli-
cher Dienst (TVöD-VDK) und den diesen ergänzenden bzw� ändern-
den Tarifverträgen�
Für die Stelle wird bei einer Ausbildung als Erzieher Entgelt nach 
Entgeltgruppe S 8a TVöD gewährt�
Es werden die im öffentlichen Dienst üblichen Sozialleistungen ge-
währt�
Die Gemeinde Schmelz verfügt über einen Frauenförderplan� Von 
daher werden Frauen hiermit ausdrücklich aufgefordert, sich zu be-
werben�
Schwerbehinderte Bewerber werden bei gleicher Eignung bevor-
zugt berücksichtigt�
Bewerbungen für diese Stelle sind mit den üblichen Unterlagen bis 
zum 12. Juni 2020 bei der Gemeinde Schmelz, Hannah Casper, 
Fachbereich 1, Rathausplatz 1, 66839 Schmelz einzureichen�
Wir bitten bei der Bewerbung keine Schnellhefter, Klarsichthüllen, 
etc� zu verwenden, da diese aus Kostengründen nicht zurückge-
sandt werden können� Auch sollten keine Originalunterlagen einge-
reicht werden� Einfache Kopien sind ausreichend� Im Zusammen-
hang mit der Bewerbung entstehende Kosten können nicht erstat-
tet werden�
Hinweis:
Mit der Bewerbung stimmen die Bewerber der weiteren internen 
Verarbeitung Ihrer Daten im Rahmen des Bewerbungsverfahrens 
gemäß der Europäischen Datenschutz-Grundordnung (DS-GVO) zu� 
Nähere Informationen hierzu unter www.schmelz.de/Stellenaus-
schreibung.
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 A. Amtliche Texte

Verordnungen

134 Verordnung zur Änderung  
 infektionsrechtlicher Verordnungen zur  
 Bekämpfung der Corona-Pandemie

Vom 29. Mai 2020

Aufgrund des § 32 Satz 1 in Verbindung mit § 28 Ab-
satz 1 Satz 1 und 2 und § 73 Absatz 1a Nummer 24 des 
Infektionsschutzgesetzes vom 20. Juli 2000 (BGBl. I 
S. 1045), zuletzt geändert durch Artikel 1 und 2 des 
Gesetzes vom 19. Mai 2020 (BGBl. I S. 1018), verord-
net die Landesregierung:

Artikel 1 
Änderung der Verordnung zu  

Quarantänemaßnahmen für Ein- und  
Rückreisende zur Bekämpfung des Coronavirus

Die Verordnung zu Quarantänemaßnahmen für Ein- 
und Rückreisende zur Bekämpfung des Coronavirus 
vom 8. April 2020 (Amtsbl. I S. 248), zuletzt geän-
dert durch Verordnung vom 15. Mai 2020 (Amtsbl. I 
S. 318), wird wie folgt geändert:

1. In § 1 wird folgender Absatz 4 eingefügt:

 „(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten entsprechend für 
Personen, die aus einem Staat innerhalb der in Ab-
satz 1 Satz 2 bezeichneten Staaten einreisen, der 
laut Veröffentlichung des Robert Koch-Instituts 
nach den statistischen Auswertungen und Ver-
öffentlichungen des European Center für Disease 
Prevention and Control (ECDC) eine Neuinfizier-
tenzahl im Verhältnis von mehr als 50 Fällen pro 
100.000 Einwohner kumulativ in den letzten sie-
ben Tagen aufweist.“

2. § 2 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 werden die Nummern 4 und 5 ge-
strichen.

b)  Die Absätze 4 und 5 werden durch die Absät-
ze 4 bis 6 ersetzt:

 „(4) § 1 gilt nicht für Personen, die aus Staaten 
einreisen, für welche aufgrund belastbarer epi-
demiologischer Erkenntnisse durch das Robert 
Koch-Institut festgestellt wurde, dass das dor-
tige Infektionsgeschehen eine Ansteckungs-
gefahr für den Einzelnen als gering erscheinen 
lässt.

 (5) § 1 gilt nicht für Personen, die nur zur 
Durchreise in die Bundesrepublik Deutschland 
oder in das Saarland einreisen; diese haben das 
Gebiet des Saarlandes auf direktem Weg zu 
verlassen. Die hierfür erforderliche Durchreise 

durch das Gebiet des Saarlandes ist hierbei ge-
stattet.

 (6) Die Absätze 1 bis 5 gelten nur, soweit die 
dort bezeichneten Personen keine Sympto-
me aufweisen, die auf eine Erkrankung mit 
 COVID-19 im Sinne der dafür jeweils aktuel-
len Kriterien des Robert Koch-Instituts hinwei-
sen.“

3. In § 7 wird die Angabe „31. Mai 2020“ durch die 
Angabe „14. Juni 2020“ ersetzt.

Artikel 2 
Verordnung zur Bekämpfung der  

Corona-Pandemie (VO-CP)

§ 1 
Grundsatz der Abstandswahrung

(1) Physisch-soziale Kontakte sollten auf ein absolut 
nötiges Minimum beschränkt werden. Der Personen-
kreis, zu dem man Kontakt hat, ist möglichst gering zu 
halten und konstant zu belassen. Wo immer möglich ist 
ein Mindestabstand zu anderen Personen von einein-
halb Metern einzuhalten.
(2) Ausgenommen sind Kontakte zu Angehörigen des 
eigenen Haushalts, Ehegatten, Lebenspartnern und 
Partnern einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft so-
wie Verwandten in gerader Linie, Geschwistern, Ge-
schwisterkindern und deren jeweiligen Haushaltsange-
hörigen (familiärer Bezugskreis).
(3) Bei privaten Zusammenkünften zu Hause in ge-
schlossenen Räumen sollen die Hygiene- und Ab-
standsregelungen umgesetzt, die Zahl der Personen an 
der Möglichkeit zur Einhaltung der Abstandsregel nach 
Absatz 1 bemessen und für ausreichend Belüftung ge-
sorgt werden. Wo die Möglichkeit besteht, sollen die 
privaten Zusammenkünfte im Freien abgehalten wer-
den.

§ 2 
Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung

(1) Im öffentlichen Raum sollte insbesondere bei Kon-
takt mit vulnerablen Personen eine Mund-Nasen-Bede-
ckung getragen werden, sofern gesundheitliche Gründe 
nicht entgegenstehen.
(2) Bei der Nutzung des öffentlichen Personenverkehrs 
(Eisenbahnen, Straßenbahnen, Busse, Taxen und Pas-
sagierflugzeuge) sowie an Bahnhöfen, Flughäfen, Hal-
testellen und in Wartebereichen müssen alle Fahrgäste 
und Besucher ab Vollendung des sechsten Lebensjahres 
eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen, sofern gesund-
heitliche Gründe nicht entgegenstehen. Der Betreiber 
hat durch geeignete Maßnahmen auf diese Verpflich-
tung hinzuweisen. Abweichend hiervon gilt bei Fähren 
und Fahrgastschiffen unter Beachtung des § 4 Absatz 1 
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die Verpflichtung zum Tragen einer Mund- und Nasen- 
Bedeckung nach Satz 1 nur beim Ein- und Ausstieg und 
insoweit, als der Mindestabstand von eineinhalb Me-
tern nicht eingehalten werden kann.

(3) Während des Aufenthaltes auf Messen, Spezial-, 
Jahr- und Wochenmärkten sowie in Ladenlokalen und 
in den zugehörigen Wartebereichen haben Kunden und 
Besucher ab Vollendung des sechsten Lebensjahres 
eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen, sofern ge-
sundheitliche Gründe oder die Art der Leistungserbrin-
gung nicht entgegenstehen.

(4) Absatz 3 gilt entsprechend für Besucher in Kranken-
häusern, Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen, 
für Patienten und Besucher in Arzt- und Psychothera-
peutenpraxen, Psychologischen Psychotherapeutenpra-
xen, Kinder- und Jugendlichen-Psychotherapeutenpra-
xen, Zahnarztpraxen, ambulanten Pflegediensten, den 
übrigen an der Patientenversorgung beteiligten ambu-
lanten und stationären Einrichtungen des Gesundheits-
wesens sowie für Kunden bei Erbringern körpernaher 
Dienstleistungen, soweit die Natur der Dienstleistung 
dem nicht entgegensteht. Körpernahe Dienstleistung 
im Sinne dieser Verordnung ist jede Dienstleistung un-
mittelbar am Menschen, bei der aufgrund ihrer Natur 
der Mindestabstand des § 1 zwangsläufig nicht einge-
halten werden kann.

(5) Eltern und Sorgeberechtigte haben dafür Sorge zu 
tragen, dass ihre Kinder oder Schutzbefohlenen ab 
Vollendung des sechsten Lebensjahres diese Regelun-
gen einhalten, sofern diese dazu in der Lage sind.

§ 3 
Kontaktbeschränkungen

(1) Ansammlungen, Veranstaltungen und Zusammen-
künfte mit mehr als zehn Personen sind verboten. Ab-
weichend hiervon sind zugelassen

1. Veranstaltungen und Zusammenkünfte, die dem 
Betrieb von Einrichtungen, die nicht nach dieser 
Verordnung untersagt sind, zu dienen bestimmt 
sind; die für den Betrieb der jeweiligen Einrichtung 
geltenden Hygienevorschriften sind einzuhalten.

2. Veranstaltungen und Zusammenkünfte, die so ge-
staltet sind, dass sie jeweils ausgehend von einer 
Bezugsperson nur den familiären Bezugskreis nach 
§ 1 Absatz 2 umfassen sowie höchstens Angehöri-
ge eines weiteren Haushalts.

3. Veranstaltungen und Zusammenkünfte mit insge-
samt bis zu 10 Personen.

Zu anderen Personen als dem familiären Bezugskreis 
nach § 1 Absatz 2, den bestimmbaren Angehörigen 
eines weiteren Haushalts im Sinne des Satzes 2 Num-
mer 2 oder dem Personenkreis nach Satz 2 Nummer 3 
ist dabei wo immer möglich ein Mindestabstand von 
eineinhalb Metern einzuhalten.

(2) Ab 15. Juni 2020 können unter freiem Himmel Ver-
anstaltungen mit bis zu 100 Personen und in geschlos-
senen Räumen mit bis zu 50 Personen stattfinden; dabei 

sind Veranstaltungen, bei denen mehr als 10 Personen 
anwesend sind, mit Ausnahme der Veranstaltungen 
nach Absatz 1 Nr. 2, der Ortspolizeibehörde zu mel-
den, der Mindestabstand nach Maßgabe des Absatzes 1 
Satz 3 einzuhalten; geeignete Maßnahmen zur vollstän-
digen Nachverfolgbarkeit sind nach Maßgabe des § 3a 
zu treffen und besondere infektionsschutzrechtliche 
Auflagen zu beachten. Veranstaltungen unter freiem 
Himmel, zu denen je Veranstaltungstag und -ort in der 
Summe mehr als 100 Personen zu erwarten sind, sind 
bis einschließlich 29. Juni 2020 untersagt; das Gleiche 
gilt für Veranstaltungen in geschlossenen Räumen mit 
mehr als 50 Personen.
(3) Veranstaltungen, zu denen je Veranstaltungstag und 
-ort in der Summe mehr als 1.000 Personen zu erwarten 
sind, sind bis einschließlich 31. August 2020 untersagt.
(4) Abweichend von den Absätzen 1 bis 3 können auf 
Antrag in atypischen Einzelfällen Ausnahmegenehmi-
gungen von der Ortspolizeibehörde erteilt werden, so-
weit dies im Einzelfall aus infektionsschutzrechtlicher 
Sicht unbedenklich ist.
(5) Das Selbstorganisationsrecht des Landtages, der 
Gebietskörperschaften und sonstiger Körperschaften, 
Stiftungen und Anstalten des öffentlichen Rechts sowie 
die Tätigkeit der Gerichte bleibt unberührt. Dies gilt 
auch für die Tätigkeit der Parteien mit der Maßgabe, 
dass bei Veranstaltungen und Zusammenkünften der 
Mindestabstand nach § 1 einzuhalten ist.
(6) Für Bestattungen gelten die Absätze 1 bis 3 entspre-
chend, mit der Maßgabe, dass Ausnahmegenehmigun-
gen von der Ortspolizeibehörde erteilt werden sollen, 
soweit dies im Einzelfall aus infektionsschutzrechtli-
cher Sicht vertretbar ist.
(7) Gottesdienste und gemeinsame Gebete sind unter 
freiem Himmel, in Kirchen, Moscheen, Synagogen so-
wie in sonstigen Räumlichkeiten, die zur Grundrechts-
ausübung gemäß Artikel 4 des Grundgesetzes genutzt 
werden, zulässig, wenn die aus Infektionsschutzgrün-
den gebotene Begrenzung der Teilnehmerzahl, die Ab-
standsregeln sowie die besonderen Schutz- und Hygie-
neregelungen gewährleistet sind.
(8) Versammlungen im Sinne des Versammlungsgeset-
zes sind zulässig, sofern sie ortsfest oder als Standkund-
gebung stattfinden, der Mindestabstand der Teilnehmer 
nach § 1 Absatz 1 sichergestellt wird und besondere 
infektionsschutzrechtliche Auflagen der zuständigen 
Behörden beachtet werden.

§ 3a 
Kontaktnachverfolgung

Ist nach dieser Verordnung eine Kontaktnachverfol-
gung vorgeschrieben, sind geeignete Maßnahmen zur 
vollständigen Nachverfolgbarkeit mit Vor- und Fami-
lienname, Wohnort und Erreichbarkeit je eines Vertre-
ters der anwesenden Haushalte sowie deren Ankunfts-
zeit zu treffen. Die nach Satz 1 erhobenen Daten dürfen 
nicht zu einem anderen Zweck als der Aushändigung 
auf Anforderung an die Gesundheitsämter verwendet 
werden und sind nach Ablauf eines Monats nach Er-
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hebung gemäß der geltenden Datenschutzgrundverord-
nung zu löschen.

§ 4 
Betriebsuntersagungen und -beschränkungen  

sowie Schließung von Einrichtungen

(1) Der Betrieb eines Gaststättengewerbes nach dem 
Saarländischen Gaststättengesetz vom 13. April 2011 
(Amtsbl. I S. 206), zuletzt geändert durch das Gesetz 
vom 20. Juni 2012 (Amtsbl. I S. 156), und der Betrieb 
sonstiger Gastronomiebetriebe jeder Art sind nach den 
Vorgaben des Hygieneplans der Landesregierung für 
Gastronomie und Beherbergungsbetriebe in der je-
weils geltenden Fassung, abrufbar unter www.corona. 
saarland.de, mit der Maßgabe gestattet, dass

1. der Betrieb frühestens um 6 Uhr beginnt und spä-
testens um 23 Uhr endet,

2. das Personal eine Mund-Nasen-Bedeckung trägt, 
sofern keine gesundheitlichen Gründe oder arbeits-
schutzrechtlichen Bestimmungen entgegenstehen 
und keine andere gleichwertige Infektionsschutz-
maßnahme gewährleistet ist,

3. der Zugang nach Maßgabe des § 1 unter Vermei-
dung von Warteschlangen gesteuert wird,

4. geeignete Maßnahmen zur vollständigen Nachver-
folgbarkeit nach Maßgabe des § 3a getroffen sind,

5. die Einhaltung sonstiger geeigneter technischer, or-
ganisatorischer und persönlicher Infektionsschutz-
maßnahmen für Beschäftigte und Gäste gewähr-
leistet ist und

6. sichergestellt ist, dass die Gäste zu anderen Perso-
nen als dem familiären Bezugskreis nach § 1 Ab-
satz 2, den bestimmbaren Angehörigen eines wei-
teren Haushalts im Sinne des § 3 Absatz 1 Satz 2 
Nummer 2 oder dem Personenkreis nach § 3 Ab-
satz 1 Satz 2 Nummer 3 wo immer möglich einen 
Mindestabstand von eineinhalb Metern einhalten.

Zulässig sind die Abgabe und Lieferung mitnahmefähi-
ger Speisen und Getränke. Der Verzehr vor Ort ist nur 
nach Maßgabe dieses Absatzes gestattet.

(2) Der Betrieb von Hotels, Beherbergungsbetrieben 
und Campingplätzen sowie die Zurverfügungstellung 
jeglicher Unterkünfte ist nach den Vorgaben des Hy-
gieneplans der Landesregierung für Gastronomie und 
Beherbergungsbetriebe in der jeweils geltenden Fas-
sung, abrufbar unter www.corona.saarland.de, mit der 
Maßgabe gestattet, dass

1. das Personal eine Mund-Nasen-Bedeckung trägt, 
sofern keine gesundheitlichen Gründe oder arbeits-
schutzrechtlichen Bestimmungen entgegenstehen 
und keine andere gleichwertige Infektionsschutz-
maßnahme gewährleistet ist,

2. die Einhaltung sonstiger geeigneter technischer, or-
ganisatorischer und persönlicher Infektionsschutz-
maßnahmen für Beschäftigte und Gäste gewähr-
leistet ist,

3. sichergestellt ist, dass die Gäste anderen Personen 
als dem familiären Bezugskreis nach § 1 Absatz 2, 
den bestimmbaren Angehörigen eines weiteren 
Haushalts im Sinne des § 3 Absatz 1 Satzes 2 Num-
mer 2 oder dem Personenkreis nach § 3 Absatz 1 
Satz 2 Nummer 3 wo immer möglich ein Mindest-
abstand von eineinhalb Metern einzuhalten.

Die Zulässigkeit weiterer über die reine Beherbergung 
hinausgehender Angebote im Betrieb richtet sich nach 
den Vorschriften dieser Verordnung.
(3) Verboten ist die Erbringung sexueller Dienstleis-
tungen im Sinne des § 2 Absatz 1 Satz 1 des Prostitu-
iertenschutzgesetzes vom 21. Oktober 2016 (BGBl. I 
S. 2372), zuletzt geändert am 20. November 2019 
(BGBl. I S. 1626, 1661), sowie die Ausübung des Pros-
titutionsgewerbes im Sinne des § 2 Absatz 3 des Prosti-
tuiertenschutzgesetzes.
(4) Verboten ist der Betrieb von Saunaanlagen, Clubs, 
Diskotheken, Shishabars und Swingerclubs.
(5) Die Betreiber oder sonstigen Verantwortlichen 
sämtlicher nicht nach den Absätzen 3 und 4 untersag-
ten Einrichtungen, Anlagen und Betriebe haben den 
Zugang nach Maßgabe des § 1 unter Vermeidung von 
Warteschlangen zu steuern. Sie haben insbesondere 
durch Zugangskontrollen sicherzustellen, dass die Zahl 
von Kunden oder Besuchern dergestalt begrenzt ist, 
dass pro 10 Quadratmeter der dem Publikumsverkehr 
zugänglichen Gesamtfläche nur eine Person Zutritt hat. 
Bei Einhaltung des Mindestabstandes im Sinne des § 1 
sind vier Kunden oder Besucher unabhängig von der 
Gesamtfläche stets zulässig.
(6) Theater, Opern- und Konzerthäuser sowie andere 
Einrichtungen und Vereine, die kulturelle Aufführun-
gen veranstalten, können ab dem 15. Juni 2020 ihren 
Betrieb wiederaufnehmen. Voraussetzung hierfür ist, 
dass dies auf der Grundlage eines Hygienekonzeptes, 
das geeignete Maßnahmen zur vollständigen Kontakt-
nachverfolgung nach Maßgabe des § 3a vorsieht, unter 
Beachtung besonderer Schutzvorkehrungen und unter 
Sicherstellung des Mindestabstandes nach § 1 erfolgt. 
Für die Zuschauerzahlen gilt § 3 Absatz 2 und 3 ent-
sprechend, soweit nicht nach Absatz 5 eine höhere Zu-
schauerzahl zulässig ist. Der Probebetrieb findet vorbe-
haltlich etwaiger arbeitsschutzrechtlicher Vorgaben auf 
der Grundlage eines Hygienekonzepts, unter Beachtung 
besonderer Schutzvorkehrungen, unter Sicherstellung 
des Mindestabstandes nach § 1 und für nicht-professio-
nelle Einrichtungen und Vereine unter Maßgabe des § 3 
Absatz 1 statt. Untersagt sind Chorveranstaltungen und 
-proben in geschlossenen Räumen.
(6a) Für Kinos gilt Absatz 6 Satz 2 und 3 entsprechend.
(7) Spielplätze können unter Beachtung von infektions-
schutzrechtlichen Auflagen der Ortspolizeibehörden 
und unter Beachtung besonderer Schutzvorkehrungen 
geöffnet werden. Für Indoorspielplätze sind darüber 
hinaus geeignete Maßnahmen zur vollständigen Nach-
verfolgbarkeit nach Maßgabe des § 3a zu treffen.
(8) Freibäder, Strandbäder, Thermen und Hallenbäder 
können ab dem 8. Juni 2020 unter Beachtung von in-
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fektionsschutzrechtlichen Auflagen der Ortspolizeibe-
hörden insbesondere zur Sicherstellung von Mindest-
abständen und zur Begrenzung der Besucherzahl sowie 
unter Beachtung besonderer Hygiene- und Schutzvor-
kehrungen geöffnet werden.

(9) Der Kurs-, Trainings- und Sportbetrieb sowie der 
Betrieb von Tanzschulen können unter Einhaltung der 
folgenden Voraussetzungen aufgenommen werden:

1. Einhaltung des Mindestabstandes nach § 1,

2. Ausübung allein oder in kleinen Gruppen von bis 
zu zehn Personen, bei denen das Training des Ein-
zelnen im Vordergrund steht,

3. kontaktfreie Durchführung mit Ausnahme des fa-
miliären Bezugskreises,

4. konsequente Einhaltung der Hygiene- und Desin-
fektionsmaßnahmen, insbesondere bei gemeinsa-
mer Nutzung von Geräten,

5. Nutzung der Umkleide- und Nassbereiche unter 
Abstands- und Hygieneregeln,

6. Vermeidung von Warteschlangen beim Zutritt zu 
Anlagen,

7. keine Nutzung von Gesellschafts- und Gemein-
schaftsräumen an den Sportstätten,

8. keine besondere Gefährdung von vulnerablen Per-
sonen durch die Aufnahme des Trainingsbetriebes 
und

9. keine Zuschauer.

Der Trainingsbetrieb des Berufssports ist zulässig, 
sofern bei der Durchführung der Trainingseinheiten 
sichergestellt ist, dass die unter Satz 1 Nummer 3 bis 
9 aufgeführten Voraussetzungen eingehalten werden; 
für den Wettkampfbetrieb des Berufssportes kann die 
zuständige Ortspolizeibehörde auf der Grundlage von 
Hygienekonzepten Ausnahmen von den Voraussetzun-
gen des Satzes 1 Nummer 1 bis 3 und 6 erteilen.

Der Wettkampfbetrieb im Freizeitsport ist zulässig, 
sofern auch im Rahmen des Wettkampfes die Voraus-
setzungen des Satzes 1 Nummer 1 bis 9 eingehalten 
werden und soweit er im Rahmen eines Nutzungs- und 
Hygienekonzeptes des Sportfachverbandes stattfin-
det, das vorab vom Ministerium für Inneres, Bauen 
und Sport im Einvernehmen mit dem Ministerium für 
Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie genehmigt 
wurde.

(10) Reisebusreisen dürfen unter der Einhaltung des 
Hygieneplans der Landesregierung für Reisebusse, ab-
rufbar unter www.corona.saarland.de, stattfinden.

(11) Der Betrieb von Vereinsräumen ist zum Zwecke 
kultureller Bildungsarbeit und für Treffen von Selbst-
hilfegruppen für Menschen mit Suchterkrankungen 
und ähnlichen Gruppen erlaubt. Hierbei gilt § 11 der 
Verordnung zum stufenweisen Einstieg in den schuli-
schen Präsenzunterricht und den Betrieb sonstiger Bil-
dungseinrichtungen sowie Kindertageseinrichtungen 
entsprechend.

(12) Die zuständige Ortspolizeibehörde kann in atypi-
schen Einzelfällen auf Antrag Ausnahmegenehmigun-
gen erteilen, soweit dies aus Sicht des Infektionsschut-
zes unbedenklich ist und der Zweck dieser Verordnung 
gewahrt wird. Die Ausnahmegenehmigung kann zeit-
lich befristet werden.
(13) Die Betreiber oder sonstigen Verantwortlichen 
von Messen, Spezial-, Jahr- und Wochenmärkten sowie 
von Ladenlokalen, deren Betrieb nach den Absätzen 3 
und 4 nicht untersagt ist, des öffentlichen Personen-
verkehrs sowie die Erbringer körpernaher Dienstleis-
tungen haben sicherzustellen, dass in ihrem jeweiligen 
Verantwortungsbereich
1. das Personal eine Mund-Nasen-Bedeckung trägt, 

sofern keine gesundheitlichen Gründe oder arbeits-
schutzrechtlichen Bestimmungen entgegenstehen 
und keine andere gleichwertige Infektionsschutz-
maßnahme gewährleistet ist,

2. die Kunden oder Besucher ab Vollendung des 
sechsten Lebensjahres eine Mund-Nasen-Bede-
ckung tragen, sofern gesundheitliche Gründe oder 
die Natur der Dienstleistung nicht entgegenstehen; 
§ 2 Absatz 5 gilt entsprechend,

3. die Einhaltung von Hygienemaßnahmen nach den 
Empfehlungen der Landesregierung vom 20. April 
2020, abrufbar unter www.corona.saarland.de, ge-
währleistet ist.

§ 5 
Einrichtungen für Menschen  

mit Behinderungen
(1) Das Betreten von Werkstätten für behinderte Men-
schen und weiteren Einrichtungen von Menschen mit 
Behinderungen, insbesondere Tagesförderstätten, Ein-
richtungen der Modellprojekte „Ambulante tagesstruk-
turierende Maßnahmen“ und Tageszentren für Men-
schen mit Behinderungen, ist verboten. Ausgenommen 
vom Betretungsverbot sind Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter von Sozial- und Gesundheitsbehörden, soweit 
das Betreten der Einrichtung zur Feststellung von So-
zialleistungsansprüchen notwendig ist.
(2) Die Wiederherstellung des uneingeschränkten Be-
triebes erfolgt in Stufen. Der Zeitpunkt der Übergän-
ge zwischen den einzelnen Stufen wird vom Minis-
terium für Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie 
unter Beteiligung der Leistungserbringer festgelegt. 
Maßgeblich für die Beurteilung ist insbesondere, ob 
das vordringliche Ziel der weiteren Eindämmung der 
Ausbreitung der Corona-Pandemie eingehalten werden 
kann.
(3) Unabhängig von dem in jeder Einrichtung auf der 
Grundlage des Infektionsschutzgesetzes sowie der Ge-
sundheitsvorsorge-Verordnung des Saarlandes erstell-
ten Hygieneplans und des im Rahmen der eingerichte-
ten Notbetreuung entwickelten Konzepts zur Regelung 
eines geordneten Ablaufes der Notbetreuung erfolgt in 
jeder Stufe eine Prüfung, ob und welche Maßnahmen 
ergriffen werden müssen, um auch insoweit das vor-
dringliche Ziel der weiteren Eindämmung der Ausbrei-
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tung der Corona-Pandemie einzuhalten. Maßgeblich ist 
hier insbesondere der Schutz der Menschen mit Behin-
derung, der Schutz der Beschäftigten sowie der Schutz 
der betreuenden Familien oder der besonderen Wohn-
form, in der die Menschen mit Behinderung leben. Die 
Leistungserbringer sind zu dieser Prüfung angehalten. 
Das Ministerium für Soziales, Gesundheit, Frauen und 
Familie kann Hinweise und Vorgaben erteilen. Die Zu-
ständigkeiten der Gesundheitsämter werden hierdurch 
nicht berührt.

(4) Das Betretungsverbot in Werkstätten für behinderte 
Menschen, Tagesförderstätten, Einrichtungen der Mo-
dellprojekte „Ambulante tagesstrukturierende Maß-
nahmen“ und Tageszentren in eingeschränktem Um-
fang ist unter folgenden Maßgaben aufgehoben:

1. Der Besuch der Einrichtungen ist für die Menschen 
mit Behinderung freiwillig.

2. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Werkstätten 
für behinderte Menschen, Tagesförderstätten, Ein-
richtungen der Modellprojekte „Ambulante tages-
strukturierende Maßnahmen“ und Tageszentren 
sowie diejenigen Menschen mit Behinderung, die 
nicht im besonderen Wohnformen im Sinne des 
Neunten Buches Sozialgesetzbuches betreut wer-
den, können eine Werkstatt für behinderte Men-
schen, eine Einrichtung eines Modellprojektes 
„Ambulante tagesstrukturierende Maßnahmen“, 
Tagesförderstätte oder ein Tageszentrum besuchen. 
Voraussetzung hierfür ist ein Hygiene- und Schutz-
konzept zur Sicherstellung der Maßgaben der Ver-
ordnung zur Bekämpfung der Corona-Pandemie 
sowie einschlägigen Empfehlungen, insbesondere 
des Robert Koch-Instituts. Ausnahmen vom Betre-
tungsverbot sind auch möglich, wenn eine Werk-
statt für behinderte Menschen systemrelevante 
Aufgaben wahrnimmt, die Tagesstruktur als heil-
pädagogische Maßnahme dringend erforderlich ist 
oder ein geschlossenes System gewährleistet ist. 
Dabei ist die Anzahl der Personen und der festen 
Gruppen, die sich gleichzeitig in einer der vorge-
nannten Einrichtung befinden oder zu einer solchen 
Einrichtung befördert werden, so zu wählen, dass 
den Vorgaben des § 1 Rechnung getragen werden 
kann. Die Aufhebung des Betretungsverbotes gilt 
für Menschen mit Behinderung, die keine Symp-
tome eines Atemwegsinfektes oder erhöhte Tem-
peratur aufweisen, die nicht in Kontakt mit einer 
infizierten Person stehen oder innerhalb der letzten 
14 Tage standen, die nicht etwa aufgrund von z. B. 
Herz-Kreislauferkrankungen, Diabetes oder chro-
nischer Atemwegserkrankungen zu dem vulnerab-
len Personenkreis gehören, und in der Lage sind, 
gegebenenfalls mit Anleitung, die notwendigen 
Hygiene- und Abstandsregeln einzuhalten.

3. Für Werkstätten für behinderte Menschen gilt darü-
ber hinaus Folgendes:

 Die Gesamtzahl der zeitgleich in einer Werkstatt 
für behinderte Menschen betreuten und beschäf-
tigten Menschen mit Behinderung soll ein Viertel, 
ab dem 8. Juni 2020 die Hälfte der genehmigten 
Plätze für eine Betriebsstätte einer Werkstatt für 
behinderte Menschen nicht überschreiten.

4. Die Betreuung und Beschäftigung erfolgt einzeln 
oder in Kleingruppen von maximal fünf Menschen 
mit Behinderung. Bei den Kleingruppen ist darauf 
zu achten, dass Menschen, die nicht in besonderen 
Wohnformen wohnen und Bewohner von besonde-
ren Wohnformen jeweils getrennten Gruppen zu-
geordnet werden. Ein Austausch, Nachrücken oder 
Auffüllen der Gruppen ist nicht zulässig.

5. Der Fahrdienst ist gruppenweise zu organisieren, 
unter Anwendung eines besonderen Infektions-
schutz- und Hygienekonzeptes.

6. Die Leistungserbringer tragen Sorge für ein Infek-
tionsschutz- und Hygienekonzept, das Abstandsre-
geln und ein Reinigungskonzept enthält. Es ist mit 
dem Ministerium für Soziales, Gesundheit Frauen 
und Familie abzustimmen. Für die Einhaltung und 
Fortschreibung ist der Leistungserbringer verant-
wortlich. Außerdem sind die Abstandsregelungen, 
auch beim Zutritt und Verlassen der Einrichtung, 
einzuhalten.

7. Das Mittagessen und die Pausen sind so zu orga-
nisieren, dass die Hygienevorschriften und die Ab-
standsregeln eingehalten werden können.

8. Leistungen des Modellprojektes „Ambulante ta-
gesstrukturierende Maßnahmen“ dürfen nicht in 
Räumlichkeiten erbracht werden, die auch für an-
dere Angebote, insbesondere für die interne Tages-
struktur einer besonderen Wohnform, genutzt wer-
den.

§ 6 
Einrichtungen zur Pflege, Vorsorge- und  

Rehabilitationseinrichtungen, Krankenhäuser
(1) Das Betreten von Einrichtungen der teilstationären 
Tages- und Nachtpflege sowie die Zurverfügungstel-
lung von Betreuungsangeboten sind untersagt. Aus-
nahmen zu Satz 1 können auf Antrag durch das Mi-
nisterium für Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie 
zur Ermöglichung einer Notbetreuung von bis zu sechs 
Tagespflegegästen genehmigt werden. Hierbei ist ein 
Hygienekonzept vorzulegen.
(2) Besuche in Einrichtungen nach § 1a und 1b des 
Saarländischen Wohn-, Betreuungs- und Pflegequali-
tätsgesetzes vom 6. Mai 2009 (Amtsbl. S. 906), zuletzt 
geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 22. August 
2018 (Amtsbl. I S. 674), sind unzulässig. Abweichend 
von Satz 1 darf jeder Patient oder Bewohner einmal täg-
lich von einer Person aus dem familiären Bezugskreis, 
bei Minderjährigen auch von den Eltern oder Sorgebe-
rechtigten gemeinsam oder einer weiteren festen Per-
son während einer festen Besuchszeit besucht werden; 
alle Besucher müssen namentlich bei der Einrichtung 
registriert sein. Weitere Ausnahmen von Satz 1 sind zu 
medizinischen, rechtsberatenden oder seelsorgerischen 
Zwecken oder zur Erbringung sonstiger Dienstleistun-
gen, insbesondere Fußpflege, Frisör und Therapeuten 
zulässig; sie sind von der Einrichtungsleitung vorab 
zu genehmigen. Bei allen Besuchen ist eine Mund-Na-
sen-Bedeckung zu tragen und wo immer möglich ein 
Mindestabstand von 1,5 m einzuhalten. Ein Absehen 
von der Verpflichtung zum Tragen einer Mund-Na-
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sen-Bedeckung ist nur dort möglich, wo entsprechende 
Schutzwände aufgestellt werden. Die Einrichtung hat 
ein Schutz- und Hygienekonzept auszuarbeiten. Auf 
Verlangen ist es dem zuständigen Gesundheitsamt vor-
zulegen.
(3) Für den Betrieb von Krankenhäusern, Vorsorge- 
und Rehabilitationseinrichtungen werden nachstehen-
de Maßnahmen angeordnet:
1. Es sind geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um 

den Eintrag von Coronaviren zu erschweren, Pa-
tienten und Personal zu schützen und persönliche 
Schutzausrüstung einzusparen.

2. Die Krankenhäuser und Rehabilitationseinrichtun-
gen haben auf der Basis der unterschiedlichen bau-
lichen Voraussetzungen, des differenzierten Versor-
gungsauftrags und der unterschiedlichen Aufgaben 
in ambulanter, tagesklinischer und stationärer Ver-
sorgung ein Hygienekonzept unter Einbindung der 
zuständigen Gesundheitsämter zu erstellen. Dieses 
hat unter anderem zu berücksichtigen, um eine 
vollständige Isolation der Patienten zu verhindern, 
dass jedem Patienten die Möglichkeit des Besuchs 
durch eine Person ermöglicht wird, sofern es ak-
tuell kein aktives SARS-Cov-2-Infektionsgesche-
hen in der Einrichtung gibt. Alle Besucher müssen 
namentlich bei der Einrichtung registriert sein. 
Für den Besuch sind geeignete Schutzmaßnahmen 
einzuhalten und eine Hygieneunterweisung regel-
mäßig durchzuführen. Ausgenommen davon sind 
medizinisch oder ethisch-sozial angezeigte Besu-
che, insbesondere auf Kinderstationen, bei Pallia-
tivpatientinnen und -patienten oder seelsorgerische 
Besuche.

3. Planbare Aufnahmen, auch in Tageskliniken, sind 
nach Maßgabe und Weisung des Ministeriums für 
Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie so zu 
planen und durchzuführen, dass zeitnah die Auf-
nahmekapazitäten für COVID-19-Patientinnen 
oder -Patienten bereitstehen; dies gilt insbesondere 
für die Kapazitäten in der Intensivmedizin.

4. Krankenhäuser mit einer oder mehreren Intensiv-
stationen arbeiten weiter an der Umsetzung, ihre 
Beatmungskapazitäten zu erhöhen und die Funk-
tionsfähigkeit der Intensivstationen zu sichern.

5. Kantinen oder andere der Öffentlichkeit zugängli-
che Einrichtungen für Patientinnen und Patienten 
sowie Besucherinnen und Besucher können nach 
Maßgabe des § 7 Absatz 1 geöffnet werden. Warte-
bereiche sind entsprechend den Empfehlungen des 
Robert Koch-Instituts kontaktreduzierend auszu-
gestalten.

(4) Von den Betretungsverboten der Absätze 1 bis 3 
sind Betretungen zum Zwecke der Rechtspflege und 
der sozialleistungsrechtlichen Bedarfsermittlung durch 
Sozialleistungsträger ausgenommen.

§ 7 
Staatliche Hochschulen

(1) Der Hochschulbetrieb der Universität des Saarlan-
des, der Hochschule für Technik und Wirtschaft des 

Saarlandes, der Hochschule der Bildenden Künste Saar 
und der Hochschule für Musik Saar, einschließlich des 
Studien-, Lehr- und Prüfungsbetriebs in Präsenzform, 
ist unter der Maßgabe der Einhaltung von Hygiene-
maßnahmen nach den Empfehlungen des Robert Koch- 
Instituts und der Berücksichtigung der Pandemiepläne 
der jeweiligen Hochschule gestattet. Bei der Durch-
führung des Lehrbetriebs sind Online-Angebote zu be-
rücksichtigen. Nähere Bestimmungen zur Anpassung 
von Lehre, Studium und Prüfungen können von der für 
die jeweilige Hochschule zuständigen Aufsichtsbehör-
de erlassen werden.

(2) Die Hochschulen können im jeweiligen Einzelfall 
im Einvernehmen mit den betroffenen Studierenden 
entscheiden, ob sie mündliche Prüfungen per Video-
konferenz durchführen. Hierfür können auch die gän-
gigen kommerziellen Systeme genutzt werden, wobei 
die Sicherheit sowie die Identitätsfeststellung zu ge-
währleisten sind.

(3) Die Prüfungsämter sind angehalten, die Bearbei-
tungszeiten laufender Qualifizierungsarbeiten, insbe-
sondere Hausarbeiten, Bachelor-, Master- und Staats-
examensarbeiten, entsprechend anzupassen.

§ 7a 
Private Hochschulen, Berufsakademien  

und wissenschaftliche Forschungseinrichtungen

§ 7 Absatz 1 gilt entsprechend für im Saarland staat-
lich anerkannte Hochschulen in freier Trägerschaft, für 
staatlich anerkannte Berufsakademien und für wissen-
schaftliche Forschungseinrichtungen im Saarland.

§ 7b 
Staatliche Prüfungen, Ausbildungsgänge  

sowie Fortbildungen

(1) Staatliche Prüfungen bleiben von dieser Verord-
nung unberührt und können unter Beachtung der im 
Einzelfall erforderlichen Infektionsschutzmaßnahmen 
durchgeführt werden. Dasselbe gilt für Präsenzveran-
staltungen im Rahmen staatlicher Ausbildungsgänge 
und Fortbildungen. Die näheren Bestimmungen trifft 
die jeweils zuständige Aufsichtsbehörde.

(2) Eignungs- und Kenntnisprüfungen in den Berei-
chen Medizin, Pharmazie und Psychotherapie können 
unter Beachtung der erforderlichen Infektionsschutz-
maßnahmen durchgeführt werden.

§ 8 
Studentenwerk im Saarland e. V.,  

Verpflegungsbetriebe der Hochschulen

(1) Die Verpflegungsbetriebe des Studentenwerks im 
Saarland e. V. an den Standorten der Universität des 
Saarlandes in Saarbrücken und Homburg, der htw saar 
an den Standorten Campus Alt-Saarbrücken, Campus 
Rotenbühl und Göttelborn und an der Hochschule für 
Musik Saar können nach Maßgabe von § 4 Absatz 1 
geöffnet werden.
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(2) Für Cafeterien und sonstige Verpflegungseinrich-
tungen an den Hochschulen des Saarlandes gilt § 4 Ab-
satz 1 entsprechend.

§ 9 
Straftaten und Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 73 Absatz 1a Num-
mer 24 des Infektionsschutzgesetzes handelt, wer vor-
sätzlich oder fahrlässig den Ge- oder Verboten der §§ 3 
bis 8, mit Ausnahme des § 4 Absatz 13 Satz 2 Num-
mer 1 und 2, zuwiderhandelt.

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann gemäß § 73 Absatz 2 
des Infektionsschutzgesetzes mit einer Geldbuße bis zu 
fünfundzwanzigtausend Euro geahndet werden.

(3) Eine Strafbarkeit, insbesondere nach den §§ 74, 75 
des Infektionsschutzgesetzes, bleibt unberührt.

§ 10 
Zuständige Behörden

(1) Zuständig für die Ausführung und Durchsetzung 
dieser Verordnung sind die Ortspolizeibehörden. Zu-
ständige Verwaltungsbehörden für die Verfolgung und 
Ahndung von Ordnungswidrigkeiten nach dieser Ver-
ordnung sind die Gemeindeverbände.

(2) Die Vollzugspolizei leistet Amts- und Vollzugshilfe; 
die polizeilichen Gefahrenabwehraufgaben nach dem 
Saarländischen Polizeigesetz bleiben unberührt und 
bestehen weiterhin fort.

§ 11 
Besondere Regelungen bei regionalem  

Infektionsgeschehen

Steigt die Anzahl der Neuinfektionen mit dem SARS-
CoV-2-Virus in einem Landkreis oder im Regionalver-
band Saarbrücken innerhalb eines Zeitraums von sieben 
Tagen auf mehr als 35 pro 100.000 Einwohner, kann 
die Landesregierung im Benehmen mit den jeweils be-
troffenen Kreispolizeibehörden durch Verordnung die 
notwendigen Schutzmaßnahmen für einen bestimmten 
räumlichen und zeitlichen Geltungsbereich erlassen. 
Das Ministerium für Soziales, Gesundheit, Frauen und 
Familie unterrichtet das Robert Koch-Institut über die 
getroffenen Maßnahmen.

§ 12 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

(1) Diese Verordnung tritt am 1. Juni 2020 in Kraft. 
Gleichzeitig tritt die Verordnung zur Bekämpfung der 
Corona-Pandemie vom 15. Mai 2020 (Amtsbl. I S. 318) 
außer Kraft.

(2) Diese Verordnung tritt vorbehaltlich des Satzes 2 
mit Ablauf des 14. Juni 2020 außer Kraft. § 3 Absatz 2 
und § 4 Absatz 6 treten mit Ablauf des 29. Juni 2020 
außer Kraft, § 3 Absatz 3 und 4 treten mit Ablauf des 
31. August 2020 außer Kraft.

Artikel 3 
Verordnung zum stufenweisen Wiedereinstieg  

in den schulischen Präsenzbetrieb und den  
Betrieb sonstiger Bildungseinrichtungen sowie  

Kindertageseinrichtungen

Die Verordnung zum stufenweisen Wiedereinstieg in 
den schulischen Präsenzbetrieb und den Betrieb sons-
tiger Bildungseinrichtungen sowie Kindertageseinrich-
tungen vom 2. Mai 2020 (Amtsbl. I S. 284), geändert 
durch Artikel 3 der Verordnung zur Änderung infek-
tionsrechtlicher Verordnungen zur Bekämpfung der 
Corona-Pandemie vom 15. Mai 2020 (Amtsbl. I S. 318 
(324)), wird wie folgt geändert:

1. § 1 wird wie folgt gefasst:

„§ 1 
Schulveranstaltungen und Prüfungsverfahren

(1) In den schulischen Präsenzbetrieb sind neben der 
Durchführung der Prüfungsverfahren bereits die fol-
genden Schülerinnen und Schüler einbezogen:

1. Schülerinnen und Schüler des ersten Jahres der 
Hauptphase der gymnasialen Oberstufe (Klassen-
stufe 11 der Gymnasien und Klassenstufe 12 der 
Gemeinschaftsschulen und der Berufsbildungszen-
tren),

2. Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 5 und 
6 der Gemeinschaftsschulen und Gymnasien alter-
nierend,

3. Schülerinnen und Schüler der Förderschulen, die 
den Abschluss der Förderschulen Lernen ablegen 
wollen,

4. Schülerinnen und Schüler aller Klassenstufen der 
Grundschulen alternierend, wochenweise,

5. Schülerinnen und Schüler der Abschlussklassen 
des Beruflichen Oberstufengymnasiums, der Fach-
oberschulen, der Berufsfachschulen, der Höheren 
Berufsfachschulen, des Berufsvorbereitungsjahres 
und des Berufsgrundbildungsjahres, der dualen 
und schulischen Ausbildung, der Fachschule für 
Sozialpädagogik und der Fachschulen,

6. Schülerinnen und Schüler aller Klassenstufen der 
Förderschulen alternierend (sofern einzelne Schü-
lerinnen und Schüler nicht an den schulischen 
Präsenzphasen teilnehmen können, sollen förder-
schwerpunktspezifische individuelle Angebote ein-
gerichtet werden),

7. im Rahmen der standortspezifischen Gegeben-
heiten Schülerinnen und Schüler mit besonderem 
Unterstützungsbedarf, insbesondere aufgrund von 
Sprachförderbedarf oder anderen besonderen pä-
dagogischen Förderbedarfen.

Darüber hinaus findet bis einschließlich 1. Juni 2020 
ein schulischer Präsenzbetrieb nicht statt.

(2) Ab dem 2. Juni 2020 werden die regulären Schul-
veranstaltungen im Präsenzbetrieb an den allgemein-
bildenden und an den beruflichen Schulen über den in 
Absatz 1 darstellten Umfang hinaus weitergehend aus-
gedehnt.
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Dies erfolgt nach entsprechenden Rahmenvorgaben, 
die die Schulaufsichtsbehörde durch Verwaltungs-
vorschrift festlegt, bezogen insbesondere auf die Er-
fordernisse für die Schülerinnen und Schüler der 
unterschiedlichen Schulformen sowie Klassen- und 
Jahrgangsstufen. Die konkrete Ausgestaltung unter Be-
rücksichtigung der Rahmenvorgaben richtet sich nach 
den sächlichen, personellen und räumlichen Bedingun-
gen der einzelnen Schule.
Die Verwaltungsvorschrift hat für die weitere Ausdeh-
nung folgende Vorgaben einzuhalten:
1. An den weiterführenden allgemeinbildenden Schu-

len umfasst die weitere Ausdehnung des schuli-
schen Präsenzbetriebes ab dem 2. Juni 2020 auch 
die alternierende Präsenzunterrichtung der Schüle-
rinnen und Schüler der Klassenstufen 7 und 8.

2. Am Gymnasium wird ab dem 5. Juni 2020 auch die 
Klassenstufe 9 tageweise in den schulischen Prä-
senzbetrieb einbezogen.

3. An den Gemeinschaftsschulen
a) sind die Prüflinge nach den schriftlichen Prü-

fungen für den Hauptschulabschluss und den 
mittleren Bildungsabschluss vom Unterricht 
freigestellt,

b) erfolgt für die Schülerinnen und Schüler der 
Klassenstufe 9 und 10, die eine Übergangs-
berechtigung anstreben, während der Zeit der 
schriftlichen Prüfungen für den Hauptschul-
abschluss und den mittleren Bildungsabschluss 
kein schulischer Präsenzbetrieb; ab dem 
8. Juni 2020 erfolgt eine Einbeziehung dieser 
Schülerinnen und Schüler in den schulischen 
Präsenzbetrieb auf der Basis individueller oder 
für Kleingruppen konzipierter Angebote.

4. An den beruflichen Schulen erfolgt der schuli-
sche Präsenzbetrieb bis zum 5. Juni 2020 für die 
in Absatz 1 Ziffer 5 genannten Schülerinnen und 
Schüler. Ab dem 8. Juni umfasst die weitere Aus-
dehnung des Präsenzschulbetriebs auch
a) die Klassenstufe 11 des Beruflichen Oberstu-

fengymnasiums,
b) die Klassenstufe 10 der Berufsfachschulen,
c) die Klassenstufe 11 der Fachoberschulen,
d) die Klassenstufe 11 der Höheren Berufsfach-

schulen,
e) Klassenstufe 10, 11 und 13 der Fachschule für 

Sozialpädagogik
f) weitere Stufen der dualen Ausbildung (Grund-

stufe, Fachstufe),
g) weitere Stufen der Fachschulen.

 Prüflinge werden nach Abschluss der schriftlichen 
Prüfungen vom Präsenzunterricht freigestellt.

5. Darüber hinaus ist ein schulischer Präsenzbetrieb 
nicht vorzusehen.

(3) Das Prüfungsverfahren betreffend die zentralen Ab-
schlussprüfungen, Kammerprüfungen und Übergangs-

verfahren kann unter Beachtung der infektionsschutz-
rechtlichen Maßgaben durchgeführt werden.

(4) Zur Gewährleistung des Schulbetriebs, der Durch-
führung des Prüfungs- und Übergangsverfahrens sowie 
der Notbetreuung sind alle Schulen verpflichtet, die 
gesondert vorgegebenen Hygienevorschriften einzu-
halten; sie ergänzen hierzu den gemäß § 36 des Infek-
tionsschutzgesetzes erstellten Hygieneplan um weitere 
Hygienevorschriften zur Pandemiebekämpfung unter 
Berücksichtigung der zwischen dem Ministerium für 
Bildung und Kultur als Schulaufsichtsbehörde, dem 
Ministerium für Soziales, Gesundheit, Frauen und Fa-
milie und den örtlich zuständigen Gesundheitsbehör-
den landesweit abgestimmten Vorgaben.

(5) Die Schülerinnen und Schüler, die nach näherer 
Maßgabe des Ministeriums für Bildung und Kultur als 
vulnerabel zu betrachten sind oder mit als vulnerabel 
zu betrachtenden Personen in einem Haushalt leben, 
können auf Wunsch ihre Unterrichtung durch häusliche 
Lernangebote ohne schulische Präsenz fortführen. Dies 
gilt nicht für das Prüfungsverfahren, bei dem für diese 
Personen besondere zusätzliche Hygiene- und Schutz-
maßnahmen entsprechend dem Hygieneplan nach Ab-
satz 4 getroffen werden.“

2.  § 2 wird wie folgt gefasst:

„§ 2 
Kindertageseinrichtungen,  

Kindergroßtagespflegestellen und  
heilpädagogische Tagesstätten

(1) Die nach § 45 des Achten Buches Sozialgesetzbuch 
(SGB VIII) erlaubnispflichtigen Kindertageseinrich-
tungen und die nach § 43 SGB VIII erlaubnispflichti-
gen Kindergroßtagespflegestellen und die heilpädago-
gischen Tagesstätten nehmen nach dem 7. Juni 2020 
den Regelbetrieb auf, der Einschränkungen unterliegen 
kann. Die konkrete Ausgestaltung richtet sich nach 
personellen, sächlichen und räumlichen Bedingun-
gen unter Berücksichtigung der erforderlichen Hygi-
ene- und Schutzmaßnahmen der Einrichtung, bei der 
die Empfehlungen des Ministeriums für Soziales, Ge-
sundheit, Frauen und Familie zum Infektionsschutz in 
Kindertageseinrichtungen im Rahmen der Corona-Pan-
demie-Maßnahmen von der Notfallbetreuung bis zum 
eingeschränkten Regelbetrieb zu berücksichtigen sind.

Soweit Kinder nach Absatz 3 im Rahmen der Notbe-
treuung einen Platz in einer Kindertageseinrichtung 
oder Kindergroßpflegestelle beansprucht haben, steht 
ihnen dieser Platz bei Aufnahme des Regelbetriebs nach 
Satz 1 weiterhin zur Verfügung. Bei der Gestaltung des 
Regelbetriebs nach Satz 1 kommt den Kindern, die im 
Juni 2020 das letzte Kindergartenjahr vor dem Eintritt 
in die Schule besuchen, eine besondere Bedeutung zu.

(2) Bis zum 7. Juni 2020 bleiben die in Absatz 1 ge-
nannten Einrichtungen geschlossen.

(3) An allen Kindertageseinrichtungen und in den Kin-
dergroßpflegestellen kann bis zum 7. Juni 2020 eine 
Notbetreuung eingerichtet werden.

Das Angebot der Notbetreuung für Kinder richtet sich 
an
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1. Personensorgeberechtigte, die in der Daseinsfür-
sorge tätig sind, unabhängig davon, ob ein oder 
beide berufstätige Personensorgeberechtigte diesen 
Berufsgruppen angehören und keine anderweitige 
Betreuung möglich ist; zu diesen Berufsgruppen 
zählen insbesondere Angehörige oder Beschäftig-
te von hauptberuflicher Feuerwehr, Polizei, Justiz 
einschließlich des Vollzugsdienstes, Rettungs-
dienst, medizinischen Einrichtungen einschließlich 
Apotheken, stationären Betreuungseinrichtungen, 
ambulanten und stationären Pflegediensten, Be-
trieben für die Produktion und Versorgung von Le-
bensmitteln des täglichen Bedarfs, von Institutio-
nen der kritischen Infrastruktur,

2. Alleinerziehende und andere Personensorgebe-
rechtigte, wenn keine anderweitige Betreuung 
möglich ist,

3. Personensorgeberechtigte, für deren Kinder die Ju-
gendhilfe oder die Einrichtungsleitungen der Kin-
dertageseinrichtungen und Schulen eine Teilnahme 
an der Notbetreuung empfehlen,

4. Personensorgeberechtigte, deren Kinder das letzte 
Kindergartenjahr vor dem Eintritt in die Schule be-
suchen.

Der Bedarf muss nachvollziehbar begründet sein. Eine 
Aufnahme kann nur im Rahmen der freien Platzkapazi-
täten erfolgen. Die Entscheidung über die Aufnahme 
in die Notbetreuung trifft unter Beachtung der Rege-
lungen in Satz 1 und Satz 2 das zuständige Jugendamt. 
Die Öffnungszeiten der jeweiligen Kindertageseinrich-
tungen richten sich auch während der Notbetreuung 
nach der jeweiligen Betriebserlaubnis. Die Notbetreu-
ung in den Kindertageseinrichtungen steht für Kinder 
bis zur Einschulung zur Verfügung. Die Gruppengröße 
ist grundsätzlich auf bis zu zehn Kinder begrenzt. Die 
Anzahl der maximal einzurichtenden Gruppen richtet 
sich nach dem Bedarf und ist abhängig von den stand-
ortspezifischen Gegebenheiten. Die Notbetreuung fin-
det grundsätzlich in der Kindertageseinrichtung statt. 
Eine gesonderte Betriebserlaubnis für Einrichtungen 
im Sinne des § 2 Absatz 1 ist nicht erforderlich. Der 
Anspruch der Personensorgeberechtigten auf die Inan-
spruchnahme von Betreuungsangeboten von Kinder-
tageseinrichtungen, Kindergroßtagespflegestellen oder 
heilpädagogischen Tagesstätten wird bis zur Aufnahme 
des Regelbetriebs nach Absatz 1 eingeschränkt.“

3.  § 3 wird wie folgt gefasst:

„§ 3 
Notbetreuung an Schulen

(1) An allgemeinbildenden Schulen (Grundschulen, 
Gemeinschaftsschulen, Gymnasien und Förderschulen 
Lernen, emotionale und soziale Entwicklung, Sprache, 
Hören und Sehen) kann eine Notbetreuung eingerichtet 
werden. Diese erfolgt mit der Maßgabe, dass die er-
forderlichen Hygiene- und Schutzmaßnahmen beachtet 
werden und soweit dies im Einzelfall aus infektions-
schutzrechtlicher Sicht vertretbar ist.

(2) Für die Kinder und Jugendlichen der Förderschulen 
geistige Entwicklung und der Förderschulen körperli-
che und motorische Entwicklung werden individuelle 
Unterstützungsangebote im häuslichen oder schuli-
schen Bereich geschaffen.

(3) Das Angebot der Notbetreuung richtet sich an

1. Personensorgeberechtigte, die in der Daseinsfür-
sorge tätig sind, unabhängig davon, ob ein oder 
beide berufstätige Personensorgeberechtigte diesen 
Berufsgruppen angehören und keine anderweitige 
Betreuung möglich ist; zu diesen Berufsgruppen 
zählen insbesondere Angehörige oder Beschäftig-
te von hauptberuflicher Feuerwehr, Polizei, Justiz 
einschließlich des Vollzugsdienstes, Rettungs- 
dienst, medizinischen Einrichtungen einschließlich 
Apotheken, stationären Betreuungseinrichtungen, 
ambulanten und stationären Pflegediensten, Be-
trieben für die Produktion und Versorgung von Le-
bensmitteln des täglichen Bedarfs, von Institutio-
nen der kritischen Infrastruktur,

2. Alleinerziehende und andere Personensorgebe-
rechtigte, wenn keine anderweitige Betreuung 
möglich ist,

3. Personensorgeberechtigte, für deren Kinder die Ju-
gendhilfe oder die Schulleitung eine Teilnahme an 
der Notbetreuung empfehlen.

(4) Der Bedarf muss nachvollziehbar begründet sein. 
Eine Aufnahme kann nur im Rahmen der freien Platz-
kapazitäten erfolgen.

(5) Die Entscheidung über die Aufnahme in die Not-
betreuung trifft der jeweilige Schulträger.

(6) Die Notbetreuung an den Schulen deckt einen 
Zeitraum von 8 bis grundsätzlich 16 Uhr ab. Teilbe-
treuungszeiten sind möglich. Die Notbetreuung steht 
für Schülerinnen und Schüler bis zur Vollendung des 
zwölften Lebensjahres zur Verfügung. Die Gruppengrö-
ße ist grundsätzlich auf zehn Schülerinnen und Schü-
ler begrenzt. Die Anzahl der maximal einzurichtenden 
Gruppen richtet sich nach dem Bedarf und ist abhängig 
von den standortspezifischen Gegebenheiten. Die Not-
betreuung findet grundsätzlich in der Schule statt.

(7) Abweichend von § 3 der Verordnung zur Bekämp-
fung der Corona-Pandemie dürfen sich Betreuungs-
gruppen von grundsätzlich bis zu zehn Schülerinnen 
und Schülern in Begleitung der jeweiligen Betreuungs-
personen außerhalb des Schulgeländes im öffentlichen 
Raum aufhalten.“

4.  § 11 wird wie folgt gefasst:

„§ 11 
Musik-, Kunst- und Schauspielschulen

(1) Musik-, Kunst- und Schauspielschulen können un-
abhängig von der Trägerschaft unter Einhaltung der 
erforderlichen Hygiene- und Schutzmaßnahmen den 
Betrieb aufnehmen.
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Danach haben Eigentümer der an öffentliche Straßen anliegenden 
Grundstücke die Verpflichtung, den Gehweg, die Straßenrinne so-
wie die Straße bis zur Fahrbahnmitte regelmäßig zu reinigen. Da-
zu gehört neben der Entfernung von Unrat auch die Beseitigung 
von Grasbewuchs, Unkraut und Gestrüpp. Die Reinigung einer öf-
fentlichen Straße dient unter anderem der Sicherheit und Leichtig-
keit des Verkehrs. Dreck und Unrat auf den Gehwegen und Straßen 
stellt in vielfacher Hinsicht eine Gefahr dar und beeinträchtigt die 
Haltbarkeit der Gehweganlagen.
Deshalb bitte ich die Anlieger - v. a. auch bei unbebauten Grundstü-
cken! - ihrer Pflichten nachzukommen und mitzuhelfen, dass Ver-
kehrsgefährdungen gar nicht erst entstehen können.
Neben der Verbesserung der Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer 
tragen diese Maßnahmen zudem zu einem schöneren Ortsbild bei.
Ich bitte hierfür um Verständnis.
Der Bürgermeister als Ortspolizeibehörde: Wolfram Lang

Schmelz hält zusammen gegen Corona - 
Ortsvorsteher danken der Bevölkerung für Mithilfe 
und Verständnis
„Es ist an der Zeit, allen Danke zu sagen” - darin sind sich die Orts-
vorsteher aller Gemeindebezirke einig. Die vergangenen Wochen 
waren vor allem geprägt von einem Abstand, der zusammen-
schweißt.
Corona hat unseren Alltag massiv geändert. Wir sprechen daher all 
denen unseren Dank aus, die Verständnis für die ergriffenen Maß-
nahmen aufgewiesen haben, die in dieser besonderen Situation 
weiter funktioniert haben und die sich darüber hinaus bemühten 
und immer noch bemühen, auch anderen zu helfen.
Danke sagen wir zudem allen, die in dieser außergewöhnlichen Zeit 
nicht panisch, sondern ruhig und besonnen gehandelt haben. Ein 
besonderer Dank gilt allen helfenden Mitbürgerinnen und Mitbür-
gern in den funktionierenden Nachbarschaften und all denen, die in 
pflegerischen und medizinischen Berufen, im Rettungsdienst, in 
der Daseinsvorsorge u. a. Notbetreuungen sichergestellt haben 
oder beispielsweise im Einzelhandel zur täglichen Versorgung der 
Bevölkerung tätig waren. Gleichzeitig möchten wir den Bedienste-
ten der Gemeindeverwaltung und hier insbesondere der Ortspoli-
zeibehörde sowie Bürgermeister Wolfram Lang und seinem Krisen-
stab für ihren stets besonnenen Einsatz in dieser besonderen Kri-
sensituation danken.
Wir werden in diesem Jahr sicherlich noch auf die ein oder andere 
Gewohnheit oder liebgewonnene Tradition verzichten müssen, al-
lerdings wird es auch eine Zeit nach Corona geben und dann holen 
wir vieles nach. Bleiben Sie bis dahin gesund!
Die Ortsvorsteher der Gemeinde Schmelz
Thomas Lamberti (Schmelz)
Bernd Valentin (Hüttersdorf)
Bernhard Zimmer (Limbach)
Frank Edlinger (Michelbach)
Hans Siedlaczek (Primsweiler)
Manfred Buchheit (Dorf im Bohnental)

Hinweis auf die Straßenreinigungspflicht/das 
Freihalten öffentlicher Verkehrsflächen von 
Bewuchs
Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger,
Anpflanzungen beleben und verschönern das Ortsbild und tragen 
zur Verbesserung der Lebensräume für Mensch und Tier bei. Leider 
können durch Anpflanzungen aber auch Gefahrensituationen her-
vorgerufen werden.
Eingehende Hinweise und Beschwerden sowie selbst durchgeführ-
te Ortsbesichtigungen zeigen immer wieder, dass an Straßen und 
Gehwegen Behinderungen durch überhängende Äste und zu breit-
wachsende Hecken bestehen.
Diese stellen eine erhebliche Gefahrenquelle für Fußgänger dar, die 
unter Umständen auf die Fahrbahn ausweichen müssen. Besonders 
gefährdet sind Kinder, die nach der Straßenverkehrsordnung bis 
zum vollendeten achten Lebensjahr mit ihrem Fahrrad den Geh-
weg benutzen müssen. Werden sie durch überhängende Äste zum 
Ausweichen auf die Straße verleitet, besteht erhöhte Unfallgefahr 
für sie.
Pflanzenüberhang und vor allen hochgewachsene Hecken in Kreu-
zungs- und Einmündungsbereichen stellen zudem Sichtbehinde-
rungen dar, wodurch für Verkehrsteilnehmer das Einbiegen in die 
bevorrechtigte Straße gefährlich werden kann.
Nach der geltenden „Polizeiverordnung über die Aufrechterhaltung 
der Sicherheit und Ordnung auf Straßen und Anlagen der Gemeinde 
Schmelz“ gilt als Lichtraumprofil:

Sofern kein Gehweg vorhanden ist, müssen mindestens 0,70 m zum 
Fahrbahnrand freigehalten werden.
In diesem Zusammenhang weise ich auf die Bestimmungen der Sat-
zung über die Reinigung und Streuung der öffentlichen Straßen, 
Wege und Plätze der Gemeinde Schmelz hin.
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(2) Für die Musikschulen gilt für den vokalen Unter-
richt, dass nicht mehr als drei Personen einschließlich 
der Lehrperson daran teilnehmen dürfen.
(3) Der Betrieb setzt voraus, dass die Hygiene- und 
Schutzmaßnahmen der jeweiligen Einrichtungen denen 
für die allgemeinbildenden und beruflichen Schulen 
entwickelten landesweiten Vorgaben oder den landes-
weiten Vorgaben der jeweiligen Interessenverbände ge-
mäß § 1 entsprechen.“
5.  In § 12 wird die Angabe „31. Mai 2020“ durch die 

Angabe „14. Juni 2020“ ersetzt.

Artikel 4 
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 1. Juni 2020 in Kraft.

Saarbrücken, den 29. Mai 2020

Die Regierung des Saarlandes:

Der Ministerpräsident
Hans

Die Ministerin für Wirtschaft, Arbeit,  
Energie und Verkehr

Rehlinger

Der Minister für Finanzen und Europa

Der Minister der Justiz

Strobel

Der Minister für Inneres, Bauen und Sport

Bouillon

Die Ministerin für Soziales, Gesundheit,  
Frauen und Familie

Bachmann

Die Ministerin für Bildung und Kultur

Streichert-Clivot

Der Minister für Umwelt und Verbraucherschutz

Jost
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Einkommensschwache Haushalte können einen Beratungstermin 
vereinbaren. Im Rahmen von zwei Hausbesuchen wird der aktuelle 
Strom- und Wasserverbrauch aufgenommen. Beim zweiten Besuch 
werden kostenlos notwendige Energie- und Wassersparartikel wie 
zum Beispiel LED`s, schaltbare Steckdosenleisten oder Wasserspar-
duschköpfe installiert. Ergänzend werden konkrete Tipps zur Ein-
sparung von Strom, Wasser und Heizenergie gegeben.
Im Saarland konnten bereits über 1500 Haushalte durch die landes-
weit 9 tätigen Stromsparhelferinnen und Helfer erreicht werden. 
Mit Hilfe der Stromspar-Checks, der Beratung und der eingebauten 
Soforthilfen können die Energiekosten um über 100 Euro pro Jahr 
reduziert werden.
Die gecheckten Haushalte können auch an dem Kühlgerätetausch-
programm teilnehmen und ihren alten Kühlschrank eintauschen. 
Wer sind ein effizientes Kühlgerät A+++ anschafft und das Altgerät 
nachweislich entsorgt, kann einen 100-Euro-Gutschein erhalten.
Anmeldungen zum Stromspar-Check können über die ARGE SOLAR 
telefonisch unter 0681/99884880, per Fax 0681/99884499 oder per 
Mail an info@stromsparcheck-saar.de erfolgen oder über die Caritas 
telefonisch unter 06831/1270508 oder 06831/93 99 26 oder per Mail 
an stromsparcheck@caritas-sozialbuero.de
Nähere Informationen zum Stromspar-Check erhalten Sie online un-
ter www.stromsparcheck-saar.de oder www.stromspar-check.de

Demenz-Verein Saarlouis e.V.
Angehörigenschulung „Hilfe beim Helfen“ für pflegende Angehö-
rige von Menschen mit Demenz
- Vergessen verstehen -
Der Demenz-Verein Saarlouis e.V. bietet in Zusammenarbeit mit der 
AOK Rheinland-Pfalz/Saarland - Die Gesundheitskasse ab 9. Juni 
2020 eine neue Angehörigenschulung an. Die Schulung richtet sich 
an pflegende Angehörige von Menschen mit Demenz und soll den 
Angehörigen Wissen vermitteln, welches die Pflege von Menschen 
mit Demenz erheblich erleichtern kann.
Die Schulung besteht aus sechs Terminen, die in der Zeit von 18:00 
bis 20:00 Uhr in den Schulungsräumen des Demenz-Vereins Saar-
louis, Walter-Bloch-Str. 6, 66740 Saarlouis (Haus „Schneider Einrich-
tungen“, 1. Etage, Parkplätze gegenüber) ganz in der Nähe des De-
menz-Zentrums stattfinden.
Inhalte dieser modellhaften Angehörigenschulung sind:
- Demenz: Krankheitsbild, Verlauf und Behandlungsmöglichkeiten
- Umgang mit Menschen mit Demenz
- Rechtliche und finanzielle Fragen
- Entlastungsmöglichkeiten
Neben der Wissensvermittlung spielen eigene Erfahrungen, Erleb-
nisse und Fragen eine wichtige Rolle. Das Schulungsangebot ist 
kostenlos. Die Teilnehmerzahl ist wegen der Beschränkungen auf-
grund der Corona-Pandemie begrenzt auf max. 15 Personen. Die 
Teilnehmer erhalten mit der Anmeldebestätigung Hinweise auf die 
entsprechenden Hygiene- und Schutzmaßnahmen.
Der erste Seminarabend der Angehörigenschulung findet am Diens-
tag, 9. Juni 2020 um 18:00 Uhr statt. Die weiteren Termine sind 16. 
Juni, 23. Juni, 30. Juni, 7. Juli und 14. Juli 2020.
Anmeldung, nähere Informationen und Beratung zum Thema De-
menz unter 06831/48818-0.

Ende des amtlichen Teils

Mobile Geschwindigkeitsüberwachung
Die Gemeindeverwaltung hat in allen Ortsteilen Vorabmessungen 
der gefahrenen Geschwindigkeiten vorgenommen. Dabei wurde 
mehr als deutlich, dass in etlichen Straßen massiv zu schnell gefah-
ren wird und es so zu permanenten Verkehrsgefährdungen kommt. 
In der 24. Kalenderwoche, also vom 08. bis 12. Juni 2020, werden in 
Abstimmung mit der Polizeiinspektion Nordsaarland schwerpunkt-
mäßig Geschwindigkeitsüberwachungen in den Ortsteilen Schmelz, 
Hüttersdorf und Limbach stattfinden. Selbstverständlich können 
auch in anderen Ortsteilen unangekündigte Kontrollen stattfinden. 
Wir hoffen auf wenig Arbeit für unsere Kolleginnen und Kollegen. 
Die Geschwindigkeitsüberwachung trägt zur objektiven Verkehrs-
sicherheitslage bei und hat somit positive Auswirkungen auf die 
Unfallhäufigkeit.
Die Gemeindeverwaltung wünscht allen Verkehrsteilnehmern eine 
gute und sichere Fahrt.
Der Bürgermeister als Ortspolizeibehörde
Wolfram Lang

Öffnungszeiten des Grünschnittsammelplatz 
Schmelz
Zur Primshalle 1
Mittwoch: 15.00 - 17.00 Uhr
Freitag: 14.30 - 17.00 Uhr
Samstag: 9.30 - 14.30 Uhr
Während der Öffnungszeiten erreichen Sie den Grünschnittsam-
melplatz unter der Telefonnummer 0173/6893126.
Preise:
Kleinstmengen 120 l  ...................................................................  2,00 €
PKW  .............................................................................................  4,00 €
PKW Kombi  .................................................................................  8,00 €
bis 1m³  .......................................................................................  12,00 €
jeder weitere ½ m³  ......................................................................  6,00 €

Änderung der Erreichbarkeit des Bürgertelefons ab 
Dienstag, 02.06.2020
Das Bürgertelefon des Landkreises Saarlouis ist ab dem 02.06.2020 
von Mo. – Fr., 10:00 bis 13:00 Uhr, unter der Rufnummer 06831/444-
6655 erreichbar.

Sprechstunde der Schuldnerberatung in der 
Gemeinde Schmelz
Die im alten Zollhaus in Schmelz stattfindende Erstberatung der 
Schuldnerberatung des Caritasverband Saar-Hochwald e.V. wird bis 
auf weiteres ausgesetzt.
Die Schuldnerberatung ist ausschließlich telefonisch unter der 
Nummer 06881/537102 erreichbar.

Sprechstunde der ergänzenden unabhängigen 
Teilhabeberatung
Die Sprechstunden der EUTB der Landesvereinigung SELBSTHILFE 
e.V im Alten Zollhaus in Schmelz werden bis auf weiteres ausge-
setzt.
Zur telefonischen Beratung erreichen Sie die Mitarbeiterinnen unter 
Tel: 0681 9104770 und per mail unter info@teilhabeberatung-saar-
land.de

Stromspar-Check Aktiv
Der Stromspar-Check ist ein Verbundprojekt des Deutschen Caritas-
verbandes e.V. und des Bundesverbandes der Energie- und Klima-
schutzagenturen Deutschlands (eaD) e.V., das vom Bundesministe-
rium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit im Rah-
men der Nationalen Klimaschutzinitiative gefördert wird. Im Saar-
land wird das Projekt von den Jobcentern, 20 Energieversorgern 
und Stadtwerkepartner vor Ort sowie dem Ministerium für Wirt-
schaft, Arbeit, Energie und Verkehr unterstützt.
Ziel des Projekts „Stromspar-Check“ ist es, den Energie- und 
Wasserverbrauch und die damit verbundene Kosten in einkom-
mensschwachen Haushalten zu senken. Gleichzeitig werden lang-
zeitarbeitslose Personen zu sogenannten Stromsparhelfern ge-
schult, die dann die Checks durchführen. Die Stromsparhelfer sind 
beim Caritasverband Saar Hochwald in Saarlouis und dem Diakoni-
schen Werk an der Saar in Neunkirchen beschäftigt. Für den Land-
kreis Saarlouis und somit für die Gemeinde Schmelz sind die Mitar-
beiter der Caritas in Saarlouis zuständig.
Teilnahmeberechtigt an dem Stromspar-Check sind alle Men-
schen, die über ein nur geringes Einkommen verfügen, also vor 
allem Bezieherinnen und Bezieher von Arbeitslosengeld II, Sozial-
hilfe oder Wohngeld. Aber auch Rentnerinnen und Rentner mit ge-
ringem Einkommen dürfen teilnehmen, ebenso wie alle Personen, 
deren Einkommen unter dem Pfändungsfreibetrag liegt. Ebenso 
teilnahmeberechtigt sind anerkannte Flüchtlinge, die in einer eige-
nen Wohnung wohnen.
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Elisabeth ( Ilse )

* 29. 09. 1946             † 14. 05. 2020

Bestattungen Markus Hoffmann, Robert-Koch-Str. 6, 66839 Schmelz

Michael und Beatries
Thomas und Heidrun mit Johanna und Rebecca
und alle Angehörigen

Die Beerdigung fand im engsten Familienkreis auf dem
Friedhof in Schmelz-Außen statt.

Menschen, die wir lieben, gehen nie ganz,
sie hinterlassen Spuren in unseren Herzen.

In stiller Trauer:

Schmelz

Wir mussten Abschied nehmen von

Brutty geb. Johann

  

 

Du warst im Leben so bescheiden,
wie schlicht und einfach lebtest du.
Mit allem warst du stets zufrieden,

nun schlafe wohl in aller Ruh’.

Wir nehmen Abschied von unserem lieben Vater und Opa

Friedhelm Schreder

*   6. 8. 1931    
† 27. 5. 2020

In stiller Trauer:
Michael und Ilona
Reinhold Dezes mit Familie
Doris Kläser mit Familie

Die Urnenbeisetzung findet im
engsten Familienkreis auf dem
Friedhof in Hüttersdorf statt.

Landwirt

Beerdigungsinstitut Krämer, Hüttersdorf

  

 

Danksagung

Paul Conrad
* 29.06.1942    † 19.05.2020

Herzlichen Dank sagen wir allen, die 
in stiller Trauer ihre Anteilnahme auf 
vielfältige Art und Weise zum Ausdruck 
brachten.

Im Namen aller Angehörigen

Gisela Conrad

ABSCHIED nehmen

Trauer mitteilen ... 

und zeigen! 
Abschied nehmen ist nicht einfach.
Wir helfen Ihnen, Ihre Trauer
auszudrücken.
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Freie evangelische Gemeinde Lebach
Sonntag, 07. Juni 2020
TRINITATIS (Dreieinigkeit)
„Heilig, heilig, heilig ist der HERR Zebaoth, alle Lande sind seiner 
Ehre voll.“
(aus dem Propheten Jesaja 6,3)
Geheimnisvoller dreieiniger Gott, du umgibst uns von allen Seiten.
Erfülle uns mit deinem Geist, damit wir deine Liebe glaubhaft be-
zeugen können. Mache uns gewiss auf dem Weg, den Jesus, unser 
Bruder und Herr, gegangen ist. Lass uns mit deiner Schöpfung ans 
Ziel kommen im Vaterhaus.
Immer noch treffen wir uns nur am Telefon. Wir wollen gern Rück-
sicht nehmen und Kontakte gering halten.
Deshalb laden wir zu Telefonkonferenzen ein und geben gern die 
Zugangsdaten dafür weiter.
Auch beten wir gern für Sie; haben Sie den Mut anzurufen!
Sonntag, 10:10 Uhr
Mittwoch, 19:25 Uhr
Wir wünschen eine frohe Sommerzeit unter dem Schutz unseres 
Herrn!
Freie evangelische Gemeinde Lebach
Dillinger Straße 80, Tel.: (0 68 38) 36 62
Internet: www.lebach.feg.de - Mail: info@lebach.feg.de

Verein zur Erhaltung der Bettinger Mühle
Verband der Gartenbauvereine 
Saarland/Rheinland-Pfalz e.V.

Sonntags zur Mühle!!
EinBlick in die Bettinger Mühle in Schmelz
Es ist Sommer | Der Mühlengarten steht in voller Blüte
In den Monaten Mai bis Oktober finden an jedem ersten Sonntag im 
Monat um 10.00 Uhr Führungen durch das Kulturzentrum Bettinger 
Mühle und den dazugehörigen Bäuerlichen Lehr- und Schaugarten 
in Schmelz statt. Im September wegen des Kunsthandwerkermark-
tes am 2. Sonntag.
Am Sonntag, 7. Juni 2020, um 10.00 Uhr ist wieder SonntagsFüh-
rung. Petra Federspiel, die dem motivierten Team der Garten-Müh-
len-Führer angehört und für die Pflege des Bäuerlichen Lehr- und 
Schaugarten verantwortlich ist, erwartet die Besucher, die sie ger-
ne beim Rundgang über Geschichte und Gegenwart der Bettinger 
Mühle informiert.
Kommen Sie zur „Entdeckungsreise“ durch die Bettinger Mühle 
und erleben Sie im Mühlenmuseum Mühlentechnik längst vergan-
gener Zeit. Neben dem alten Mühlrad, das immer noch funktionsfä-
hig ist, gibt es heute ein zweites, modernes Mühlrad das erfolgreich 
zur Stromerzeugung eingesetzt wird. Immerhin 15 Haushalte kön-
nen mit Mühlenstrom versorgt werden. In der Mennonitenstube 
wird die Geschichte der Mennoniten im Schmelzer Raum, zu denen 
auch die Begründer der Bettinger Mühle gehörten, lebendig. Abge-
rundet wird das Mühlenensemble mit einer kleinen Ausstellung 
landwirtschaftlicher Geräte und der Backstube, in der heute noch 
gelegentlich Brot gebacken wird.
Zum Ensemble gehört auch der Bäuerliche Lehr- und Schaugarten, 
der vom Verband der Gartenbauvereine Saarland / Rheinland-Pfalz 
e.V. bewirtschaftet wird. Im Lehrgarten wird die Pflanzenvielfalt ei-
nes Bauerngartens gezeigt. Fast das ganze Jahr über blüht und 
fruchtet es im Bäuerlichen Lehr- und Schaugarten und das vor der 
Kulisse des Kulturzentrums Bettinger Mühle. Der Lehrgarten ist in 
das Gartennetzwerk „Gärten ohne Grenzen“ eingebunden.
Die sonntäglichen Führungen bieten Einzelpersonen die Möglich-
keit sich das Kulturzentrum Bettinger Mühle in Schmelz, Hütters-
dorfer Straße 29 anzuschauen. Preis pro Person 3,-- €, Kinder 1,-- €. 
Ein gesonderter Eintritt wird nicht erhoben. Gruppenführungen 
können jederzeit gebucht werden.
Termine der „offenen“ Führungen in 2020:
Sonntag, 7. Juni, 10.00 Uhr
Sonntag, 5. Juli, 10.00 Uhr
Sonntag, 2. August, 10.00 Uhr
Sonntag, 13. September, 10.00 Uhr
Sonntag, 4. Oktober, 10.00 Uhr
Der Bäuerlich Lehr- und Schaugarten an der Bettinger Mühle gehört 
zum Gartennetzwerk

Infos:
www.gartenbauvereine.de
www.muehlenverein-schmelz.de

www.gaerten-ohne-grenzen.de

Sonntags zur Mühle!
EinBlick in die Bettinger Mühle in Schmelz
Es ist Sommer | Der Mühlengarten steht in voller Blüte
In den Monaten Mai bis Oktober finden an jedem ersten Sonntag im 
Monat um 10.00 Uhr Führungen durch das Kulturzentrum Bettinger 
Mühle und den dazugehörigen Bäuerlichen Lehr- und Schaugarten 
in Schmelz statt. Im September wegen des Kunsthandwerkermark-
tes am 2. Sonntag.
Am Sonntag, 7. Juni 2020, um 10.00 Uhr ist wieder SonntagsFüh-
rung. Petra Federspiel, die dem motivierten Team der Garten-Müh-

Nichtamtlicher Teil
.

.

.
.

.
.

Sport-Ring Schmelz

Sportring Schmelz
Trainingsausfall in der Primshalle Schmelz
Wegen der Durchführung von Ausschusssitzungen sowie der Ge-
meinderatssitzung steht die Primshalle zu den folgenden Zeiten für 
den Trainingsbetrieb nicht zur Verfügung:
Montag, 8. bis Donnerstag, 11. Juni
Mittwoch, 24. und Donnerstag, 25. Juni
Wir bitten die betroffenen Vereine um Verständnis.
Wolfram Lang
Bürgermeister

Kirchliche Nachrichten

Gottesdienstordnung der Pfarreiengemeinschaft 
Schmelz
Pfarreiengemeinschaft Schmelz
Teams für den „Empfangsdienst“ gesucht!
Damit zumindest in allen Pfarrkirchen Gottesdienste „mit einge-
schränkter Öffentlichkeit“ angeboten werden können, werden 
Teams von drei bis vier Personen in jeder Pfarrgemeinde gesucht, 
die den „Empfangsdienst“ (Ordnungsdienst) vor und nach den Got-
tesdiensten übernehmen. Wer sich vorstellen kann, einen solchen 
Dienst zu übernehmen, melde sich bitte im Pfarrbüro Hüttersdorf, 
Tel. 06887/2133, oder beim Pastoralteam der Pfarreiengemein-
schaft.
Gottesdienstordnung vom 08.06.2020 bis 14.06.2020

Anmeldung:
- am Montag, dem 08.06.2020, von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr im 

Pfarrbüro Hüttersdorf, Tel. 06887/2133
- am Dienstag, dem 09.06.2020, von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr im 

Pfarrbüro Hüttersdorf, Tel. 06887/2133
Fronleichnam - Donnerstag, 11.06.2020
St. Marien - 10.00 Uhr - Hochamt für die Pfarreiengemeinschaft
11. Sonntag im Jahreskreis - Sonntag, 14.06.2020
St. Marien - 10.00 Uhr - Hochamt für die Pfarreiengemeinschaft
Alle Gläubigen der Pfarreiengemeinschaft sind zu dem oben ge-
nannten Gottesdiensten „mit eingeschränkter Öffentlichkeit“ 
eingeladen! Bitte beachten: Anmeldung nicht vergessen! Maxi-
male Teilnehmerzahl: 60 Personen!
Anmeldung für die Gottesdienste mit „eingeschränkter Öffent-
lichkeit“.

Wichtige und unbedingt zu beachtende Punkte (zuletzt geändert 
am 27.05.2020)
1. Telefonische und persönliche Anmeldung nur zu den angege-

benen Zeiten im Pfarrbüro Hüttersdorf und nur für den jeweils 
folgenden Gottesdienst (keine Vorreservierungen!).

2. Mit der telefonischen Anmeldung erklärt sich der Anrufer mit 
der Speicherung seiner Daten für einen Monat (beginnend am 
Tag des Gottesdienstes) zur Rückverfolgung eventueller Infek-
tionsketten einverstanden.

3. Für die Kirche ist nur eine vorher zu ermittelnde Maximalzahl 
an Plätzen zu vergeben (für die Pfarrkirche „St. Marien“ Außen: 
60 Personen).

4. Der „Empfangsdienst“ weist die Plätze in der Kirche zu (keine 
freie Platzwahl!).

5. Nur die markierten Plätze dürfen besetzt werden.
6. Es ist ein eigener Mund-Nasen-Schutz mitzubringen und beim 

Betreten und Verlassen des Kirchengebäudes sowie beim Mit-
singen der Lieder zu tragen.

7. Die Hände sind beim Betreten der Kirche zu desinfizieren.
8. Die markierten Wege sind einzuhalten („Einbahnregelung“!).
9. Das Betreten der Kirche ist nur über das Hauptportal möglich.
10. Das Verlassen der Kirche ist nur über die Seitenportale möglich.
11. Es steht derzeit kein barrierefreier Zugang zur Kirche zur Verfü-

gung.
12. Die Abstandsregelung von 1,50 m gilt sowohl für das Betreten 

und das Verlassen der Kirche, beim Gottesdienst selber als 
auch auf dem Kirchenvorplatz.

13. Beim Gottesdienst darf nur das eigene Gotteslob benutzt wer-
den.

14. Auf Gemeindegesang soll während des Gottesdienstes weitge-
hend verzichtet werden.
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1. FC Schmelz 1920/22 e.V.
www.fcschmelz.de
Alte Herren:
AH-Fahrradtour findet wie geplant am 20./21. Juni statt:
Die Lockerungen in der Corona-Krise hier im Saarland ab kommen-
den Montag, 1.Juni und insbes. dann ab 15. Juni machen es mög-
lich, die traditionelle AH-Fahrradtour auch in diesem Jahr durchzu-
führen, und dass zum geplanten Termin am 20. und 21. Juni.
Einzige Beschränkung neben den Abstands- und Hygieneregeln ist 
die Begrenzung auf maximal 100 Teilnehmer.
Ziel der AH-Fahrradtour ist in diesem Jahr die Biberburg in 
Berschweiler.
Dort sind wir als einzigste Gäste untergebracht (z.T. mit 6 Bett-Zim-
mern). Es gibt vor Ort einen schönen Grillplatz, wo wir Samstag 
abends alle gemeinsam einen gemütlichen Grillabend zusammen 
verbringen werden. Die Übernachtung samt Bettwäsche und Früh-
stück kosten 29,50 Euro pro Person.
Anmeldungen haben bitte bis spätestens 14. Juni bei Peter Thies 
(0170 6086896) und Dieter Herrmann (0160 3631254) zu erfolgen. 
Der Kostenbeitrag pro Mitfahrer liegt bei 30.- Euro und ist morgens 
bei der Abfahrt am 20. Juni zu entrichten.
Damit sind alle (!) Getränke und Essen (insbes. auch für den Gril-
labend mit Schwenker, Würstchen, Salate & Flûtes) an diesem Wo-
chenende bezahlt.
Abfahrt ist am 20. Juni morgens beim Cafe Pit. Die genaue Uhrzeit 
wird nach Durchführung der Vorfahrt noch bekannt gegeben.
Es werden noch der Fahrer und Beifahrer für den Servicewagen ge-
sucht. Ebenso brauchen wir Grillmeister für den Samstagabend. Al-
so bitte hierfür auch melden!
Wir freuen uns auf die AH-Fahrradtour 2020...

SPD-Ortsverein Schmelz
Absage des SPD-Weinfestes
Aufgrund der Corona-Pandemie und der damit einhergehenden Be-
schränkungen von Bund und Ländern kann unser für den 29. Au-
gust 2020 geplantes Weinfest auf dem Außener Dorfplatz leider 
nicht stattfinden.
Grund ist die Empfehlung der Gesundheitsbehörden, bis auf weite-
res - jedoch mindestens bis zum 31.08.2020 - auf Veranstaltungen 
zu verzichten, um die Verbreitung des Coronavirus einzudämmen. 
Alternativ planen wir im Frühjahr 2021 eine Weinwanderung durch-
zuführen, hier werden wir zu gegebener Zeit informieren.
Einladung zur Vorstandssitzung
Liebe Parteifreunde, liebe Genossinnen und Genossen,
hiermit laden wir Euch herzlich zu einer Vorstandssitzung unseres 
SPD-Ortsvereins ein. Diese findet aufgrund der Corona-Pandemie 
am Dienstag, 16. Juni 2020 um 19:00 Uhr in Form einer Videokon-
ferenz statt. Man benötigt hierzu entweder einen PC/Laptop, ein 
Tablet oder ein Smartphone. Wer gerne an der Sitzung teilnehmen 
möchte, meldet sich bitte vorab per Email unter thomas.lamberti@
spd-schmelz.de, um die Zugangsdaten zu erhalten.

Tagesordnungsvorschlag:
TOP 1: Eröffnung und Begrüßung
TOP 2: Politische Lage und Berichte aus dem Orts- und Gemein-

derat sowie dem SPD-Gemeindeverband
TOP 3: Termine
TOP 4: Verschiedenes
In der Hoffnung, viele von Euch begrüßen zu können, verbleiben 
wir mit freundlichen Grüßen
Alfred Staudt, Vorsitzender
Karolina Engstler, Öffentlichkeitsarbeit

Gemeindebezirk Hüttersdorf
Ortsvorsteher Bernd Valentin
Heldstraße 48, 66839 Schmelz, Tel. 06887 88419

Katholische öffentliche Bücherei Hüttersdorf
(in der alten Schule hinter der Kirche)
Wir sind wieder für Sie da! Wegen des Feiertags am 11. Juni ist die 
Bücherei am 10. Juni (von 15 – 17 Uhr) geöffnet. Bitte beachten Sie: 
Bringen Sie Ihre Maske mit, da auch bei uns die Masken- und Ab-
standspflicht gilt.
Das Büchereiteam der KÖB Kreuzerhöhung

len-Führer angehört und für die Pflege des Bäuerlichen Lehr- und 
Schaugarten verantwortlich ist, erwartet die Besucher, die sie ger-
ne beim Rundgang über Geschichte und Gegenwart der Bettinger 
Mühle informiert.
Kommen Sie zur „Entdeckungsreise“ durch die Bettinger Mühle 
und erleben Sie im Mühlenmuseum Mühlentechnik längst vergan-
gener Zeit. Neben dem alten Mühlrad, das immer noch funktionsfä-
hig ist, gibt es heute ein zweites, modernes Mühlrad das erfolgreich 
zur Stromerzeugung eingesetzt wird. Immerhin 15 Haushalte kön-
nen mit Mühlenstrom versorgt werden. In der Mennonitenstube 
wird die Geschichte der Mennoniten im Schmelzer Raum, zu denen 
auch die Begründer der Bettinger Mühle gehörten, lebendig. Abge-
rundet wird das Mühlenensemble mit einer kleinen Ausstellung 
landwirtschaftlicher Geräte und der Backstube, in der heute noch 
gelegentlich Brot gebacken wird.
Zum Ensemble gehört auch der Bäuerliche Lehr- und Schaugarten, 
der vom Verband der Gartenbauvereine Saarland / Rheinland-Pfalz 
e.V. bewirtschaftet wird. Im Lehrgarten wird die Pflanzenvielfalt ei-
nes Bauerngartens gezeigt. Fast das ganze Jahr über blüht und 
fruchtet es im Bäuerlichen Lehr- und Schaugarten und das vor der 
Kulisse des Kulturzentrums Bettinger Mühle. Der Lehrgarten ist in 
das Gartennetzwerk „Gärten ohne Grenzen“ eingebunden.
Die sonntäglichen Führungen bieten Einzelpersonen die Möglich-
keit sich das Kulturzentrum Bettinger Mühle in Schmelz, Hütters-
dorfer Straße 29 anzuschauen. Preis pro Person 3,-- €, Kinder 1,-- €. 
Ein gesonderter Eintritt wird nicht erhoben. Gruppenführungen 
können jederzeit gebucht werden.
Termine der „offenen“ Führungen in 2020:
Sonntag, 7. Juni, 10.00 Uhr
Sonntag, 5. Juli, 10.00 Uhr
Sonntag, 2. August, 10.00 Uhr
Sonntag, 13. September, 10.00 Uhr
Sonntag, 4. Oktober, 10.00 Uhr
Der Bäuerlich Lehr- und Schaugarten an der Bettinger Mühle gehört 
zum Gartennetzwerk.
Infos:
www.gartenbauvereine.de
www.muehlenverein-schmelz.de
www.gaerten-ohne-grenzen.de

Gemeindebezirk Schmelz
Ortsvorsteher Thomas Lamberti
Kettelerstraße 52a, 66839 Schmelz, 
Tel. 06887 6761 o. 0178 2378902

Funkübung am 08.06.2020 - als Online Unterricht
Vorankündigung:
Hallo Kameradinnen*en die nächste Funkübung am Montag 
08.06.2020 um 19:00 Uhr wird wegen der aktuellen Lage als Online-
Unterricht stattfinden.
Dies bedeutet, dass ihr euch von zuhause über PC, Laptop, Handy,... 
ab 18:55 Uhr in den Schulungsraum einloggen könnt.
Somit können wir gemeinsam, aus sicherer Umgebung, unsere Wei-
terbildungen wieder aufnehmen.
Die Zugangsdaten und Informationen werdet ihr von den Löschbe-
zirksführungen über die internen Informationssysteme erhalten.
Es muss kein Programm installiert werden, es entstehen keine Kos-
ten!!
Wir würden uns freuen euch im Online Schulungsraum begrüßen zu 
können.
Jürgen Phillippi - Gemeindefunkwart

Wiederaufnahme des Übungsbetriebes der 
Einsatzabteilungen
Liebe Feuerwehrkameraden und Kameradinnen,
das Ministerium für Inneres, Bauen und Sport hat in seinem Schrei-
ben vom 20. Mai 2020 die Regelungen für die Wiederaufnahme des 
Übungsbetriebes der Feuerwehren vorgegeben.
In Abstimmung mit unserem Bürgermeister, sowie allen Löschbe-
zirksführern der Feuerwehr der Gemeinde Schmelz, wurde eine 
Dienstanweisung erstellt.
Diese Dienstanweisung wird jedem aktiven Feuerwehrmitglied 
vom zuständigen Löschbezirksführer zugestellt. Bei nicht Erhalt bit-
te den zuständigen Löschbezirksführer ansprechen.
Der Übungsbetrieb für die FFW Schmelz wird unter Berücksichti-
gung der Dienstanweisung ab 15.06.2020 wieder aufgenommen.
Ich bitte alle Feuerwehrkameradinnen und -kameraden wieder am 
Übungsbetrieb teilzunehmen, und die Anweisung der Dienstanwei-
sung Folge zu leisten.
Für die Jugendfeuerwehr wird es einen späteren Start geben, dies 
wird rechtzeitig bekannt gegeben.
Eine Freigabe für die Löschfüchse ist nicht erfolgt, hier müssen wir 
auf eine weitere Lockerung durch das MFIBS warten. Gleiches gilt 
ebenfalls für unsere Kameraden der Altersabteilungen.
Wir wünschen allen unseren Mitgliedern, Freunden und Könnern 
weiterhin viel Gesundheit.
Thorsten Müller
Wehrführer FFW Schmelz

Aus gesundheitlichen Gründen bitte ich von Gratulationen  
anlässlich meines 90. Geburtstages abzusehen.

Robert Hoffmann
Feldstr. 9, Schmelz
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Goldbacher Straße 13
66839 Schmelz
Ihn. Galina Neumann

Mittagstisch & Partyservice
BITTE VORBESTELLEN

Speiseplan: 07.06. bis 12.06.2020

Café Klein
Telefon 06887 8931092
Öffnungszeiten: 11.00-13.30 Uhr

Suppe und Dessert zu beiden Gerichten
Burgunderbraten mit Apfelkraut und Klößen 12,50 €
Rahmschnitzel mit frischem Spargel und Kartoffeln 12,50 €
Rindergeschnetzeltes mit Spätzle und Salat 8,50 €
Hoorische mit Speckrahmsauce und Apfelmus 7,50 €
Grillteller Nackensteak, Putensteak, kleiner Bratwurst) mit Pommes und Salat 8,50 €
Pasta an Gemüse, Käsesauce und Salat 7,50 €
Königin-Pastete mit Reis und Gemüse  8,50 €
Rühreier mit Schinken, Bratkartoffeln und Salat 7,50 €
Schinken-Hackfleischröllchen mit Püree und Gemüse  8,50 €
Vegetarisch: Champignons in Sahnesauce, Rösti und Salat  7,50 €
Lachs auf Spinat und Bandnudeln  11,50 €
Seelachsfilet mit Remoulade, Bratkartoffen und Salat 8,50 €
Gemüsesuppe mit Wurst und Waffeln 7,50 €

SO

MO

DI

MI

DO

FR

Aus gegebenem Anlass liefern wir Ihnen Ihre telefonische  
Bestellung auch nach Hause (Anlieferung 1,- €)

Ihr Ansprechpartner vor Ort

in Kooperation mit

Sven Fuchs

Mobil: 0170 7071404 

s.fuchs@wittich-foehren.de

Anzeigenwerbung | Beilagenverteilung | Drucksachen

Unfall, was TUN?

Schadenhotline: 

06887 300 650

Trierer Straße 53
66839 Schmelz 

Unser Programm von Donnerstag, 04.06.2020 bis Mittwoch, 10.06.2020:

3. Woche

2. Woche

Wir haben ab 04.06. wieder für Sie geöffnet! Platzreservierung ist zurzeit leider nicht möglich, Karten jedoch!  
Die Wiedereröffnung erfolgt nach dem Hygieneplan der saarländischen Kinobranche vom 01.06.2020.

2. Woche!
LASSIE - 
EINE ABEN-
TEUERLICHE 
REISE 
(FSK ab 0 J.)
FR, SA, SO 17:00

3. Woche!
DIE 
KÄNGURU-
CHRONIKEN 
(FSK ab 0 J.)
täglich 20:15 

Druckkosten vergleichen

und bares Geld sparen!

günstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstig
druckenonline

Jetzt

Wahnsinn!Diese Preise sind der 

Ihre Onlinedruckerei von 
LINUS WITTICH Medien 

Urlaub im Rotweinparadies Ahrtal
Ferienwohnung „Himmelchen“

im romantischen Ahrweiler
Schön eingerichtete Ferienwohnung (F****)

in Ahrweiler für 2 – 4 Personen,
direkt am Ahr-Rad-Wanderweg und

10 Gehminuten zum mittelalterlichen Stadtkern,
49,– € pro Nacht inkl. Nebenkosten, Endreinigung 

und Umsatzsteuer, zzgl. Gästebeitrag
der Stadt: 3,00 € (pro Person und Nacht). 

Einzelunternehmung Karl Heinen · Delderstraße 33
53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler, Ortsteil Ahrweiler
Tel.: 02641/36076 oder Mobil: 0160 1714841

Mail: h.pacyna@web.de · Net: www.himmelchen.de
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Gemeindebezirk Limbach
Ortsvorsteher Bernd Zimmer
Schleitstraße 12, 66839 Schmelz, Tel. 06887 1519

Freiwillige Feuerwehr Schmelz - Löschbezirk 
Limbach
www.feuerwehr-limbach.org
www.jugendfeuerwehr-limbach.de
Termine Aktive:
Der Übungsbetrieb der aktiven Wehren der Gemeinde Schmelz darf 
ab dem 15.06.2020 wieder aufgenommen werden. Bitte dazu aller-
dings unbedingt die zugehörige Dienstanweisung beachten.
Fr, 19.06.2020: 19:00 Uhr, Übung
Sa, 27.06.2020: 16:00 Uhr, Übung
Fr, 10.07.2020: 19:00 Uhr, Übung
Schriftführer Johannes Weber

TTC Limbach e. V.
www.ttc-limbach.net
Die Gesundheit unserer Mitglieder liegt uns sehr am Herzen. Wir 
haben uns daher dafür entschieden, mit dem Wiedereinstieg ins 
Training noch eine Weile zu warten. Wir melden uns an dieser Stel-
le, wenn es soweit ist.
Der Vorstand

Gemeindebezirk Michelbach
Ortsvorsteher Frank Edlinger
Wahlener Str. 14, 66839 Schmelz, 
Tel. 06874 2477001, Mobil 0176 22 365735

Stamm Vogt von Hunolstein Schmelz-Michelbach im 
Bund der Pfadfinderinnen und Pfadfinder e. V. (BdP)
Liebe Mitglieder und Eltern,
leider sind bis jetzt noch keine regulären Gruppenstunden und noch 
keine weiteren Pfadfinderaktionen in Sicht. Sobald es was neues 
gibt werden wir euch natürlich sofort informieren.
Für manche Gruppenstunden haben wir schon Alternativen gefun-
den, für die anderen sind wir momentan noch die Ideen am ausar-
beiten und das ganze am testen.
Bis jetzt sieht es wie folgt aus:
Sippe Hermelin (12 – 16 Jahre):
Unsere Sippe Hermelin hat mittlerweile Mittwochs von 18:30 – 20 
Uhr digitale Sippenstunde via Skype im Videochat. Wenn ihr Fragen 
habt wendet euch bitte an eure Sippenführer Matthias und Nils.
Rover Runde Castoridae (ab 16 Jahren):
Unsere Runde trifft sich in Corona Zeiten freitags ab 19 Uhr zur digi-
talen Rover Runde via Houseparty.
Weitere Infos: www.pfadfinder-schmelz.de
Facebook: https://www.facebook.com/VogtVonHunolstein/
Kontakt: info@pfadfinder-schmelz.de
Gut Jagd und Gut Pfad
Die Stammesführung und Gruppenleiter

Gemeindebezirk Primsweiler
Ortsvorsteher Hans Siedlaczek
Jahnstraße 26, 66839 Schmelz, Tel. 06881 1209

Katholische öffentliche Bücherei Hüttersdorf
(in der alten Schule hinter der Kirche)
Wir sind wieder für Sie da! Wegen des Feiertags am 11. Juni ist die 
Bücherei am 10. Juni (von 15 – 17 Uhr) geöffnet. Bitte beachten Sie: 
Bringen Sie Ihre Maske mit, da auch bei uns die Masken- und Ab-
standspflicht gilt.
Das Büchereiteam der KÖB Kreuzerhöhung

Chronik des Kirchenchores „ Cäcilia“ Hüttersdorf
146 Jahre im Dienst der Pfarrei „Kreuzerhöhung“ Hüttersdorf und 
ihrer Menschen im Wandel der Zeit.

Unter diesem Titel der Chronik ist 
die Geschichte des Chores ab seiner 
Gründung im Jahre 1871 bis zu sei-
ner Auflösung zum Ende des Jahres 
2017 nachgezeichnet und sein um-
fangreiches musikalisches Wirken 
sowohl im kirchlichen als auch im 
weltlichen Raum in Erinnerung ge-
rufen.
Die Schrift enthält eine ganze Reihe 
Fotos zu den im Text dargestellten 
Ereignissen (teils schwarz/weiß, 
teils in Farbe)
Zu der Chronik gehört auch eine Be-
gleit-CD, auf der 26 Mitschnitte von 
Auftritten des Chores, vielfach auch 
in Chorgemeinschaft mit befreunde-
ten Ensembles, wie z.B. mit allen 
Kirchenchören im seinerzeitigen De-
kanat Lebach zusammen beim Deka-
natssingen 1980 in Hüttersdorf. Dar-
über hinaus sind einige Aufnahmen 

gemeinsamer Auftritte mit den Kirchenchören Schmelz St. Marien 
und Schmelz St. Stephanus zu hören. Ferner wurden gemeinschaft-
liche Aufführungen mit dem MGV „Edelweiß“ Hüttersdorf, beim 
Weihnachtskonzert 1990 und beim Benefizkonzert 2004 aufgezeich-
net. Auch die Chorgemeinschaft Primsweiler war in dem Projekt-
chor zur Aufführung des Werkes“ Die Himmel erzählen die Ehre 
Gottes“ aus der Schöpfung von Joseph Haydn eingebunden und ist 
hier auch zu hören.
Die Musiktitel sind jeweils an den passenden Textstellen mit dem 
Vermerk „Liedverweis“ gekennzeichnet und können an den ent-
sprechenden Stellen von der CD- abgerufen werden.
Die Verfasser der Chronik wünschen allen Leserinnen und Lesern 
viel Freude beim Lesen, beim Betrachten der Bilder und beim Hören 
der musikalischen Beiträge.
Die Chronik ist zum Selbstkostenpreis von 20,-Euro erhältlich bei:“
Pfarrhaus Hüttersdorf, Tel: 06887/2133
Schreibwaren Merten Hüttersdorf, Tel 06887/6664
Brillen Herrmann Hüttersdorf, Tel 06887/2301
H. Leistenschneider Primsweiler, Tel: 06881/5390337

Berg -und Hüttenarbeiterverein 1850 Hüttersdorf
Absage Bergkapelle und Saarknappenchor
Der Berg - und Hüttenarbeiterverein 1850 muss leider das Konzert 
mit dem Saarknappenchor und der Bergkapelle zu seiner 170 Jahr-
feier wegen Corona absagen. Das Konzert hatte den Termin 23.8. in 
unserer Pfarrkirche. Die Absage tut uns sehr leid. Es wurde mir mit-
geteilt, dass das Konzert in 2021 stattfinden soll. Der genaue Ter-
min wird mir beizeiten bekanntgegeben.
Horst Fasold, 1. Vors.

Turn- und Leichtathletikverein Hüttersdorf

www.tl-huettersdorf.eV.de
Lauftreff- und Bewegungsangebot: Unter Corona-Bedingungen 
(u.a. Abstandsregel, Hygiene- und Desinfektionsvorschriften) ist 
das sommerliche Freiluft-Bewegungsangebot des TLH wieder an-
gelaufen. Jeden Mittwoch kann ab 19.00 Uhr vom Lauftreffplatz 
auf dem Galgenberg in Hüttersdorf aus gelaufen, gejoggt und mit 
oder ohne Stöcke gewalkt werden. Unter Anleitung wird in Grup-
pen trainiert, in denen Umfang und Intensität individuell auf die je-
weiligen Teilnehmer ausgerichtet werden. Wir freuen uns auf regen 
Zuspruch, auch von Anfängern und Wiedereinsteigern. Auch die 
Walkinggruppe ist wieder jeden Dienstag ab 18.00 Uhr vom o.g. 
Lauftreffplatz aus im Training. Infos unter Tel. 5973.
Deutsches Sportabzeichen: Die Sportabzeichenaktion des TL Hüt-
tersdorf startet unter Corona-Auflagen am Montag, 08.06.2020, um 
18.00 Uhr auf der Sportanlage „Heuwinkel“ in Hüttersdorf und läuft 
jeden Montag um diese Zeit weiter. Die Teilnahme ist zunächst nur 
auf Erwachsene beschränkt. Wegen der begrenzten Teilnehmerzahl 
ist eine verbindliche Anmeldung bei unserer Sportabzeichenbetreu-
erin Irmgard Birk (Telefon 4538), die gerne auch weitere Informatio-
nen erteilt, bis spätestens am Vortag (Sonntag) unbedingt notwen-
dig. Da die Umkleideräume geschlossen sind, empfiehlt es sich, in 
Sportkleidung zur Anlage zu kommen.
Kursangebote des TL Hüttersdorf: Da trotz einiger Lockerungen 
die Räumlichkeiten in der Alten Schule und im Kulturhaus in Hüt-
tersdorf für den Sport- und Kursbetrieb noch nicht zur Verfügung 
stehen, können die Kurse erst dann in der gewohnten Form weiter-
geführt werden, wenn diese Räume frei gegeben oder zeitlich pas-
sende Ausweichmöglichkeiten z. B. in der Turnhalle gefunden wer-
den. Wir suchen nach Lösungen und werden informieren, wann der 
Kursbetrieb wieder aufgenommen wird (www.tl-h.de).
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ŠKODA SERVICE.
EINFACH ORIGINAL.

DIE FACHWERKSTATT IHRES VERTRAUENS
IN LOSHEIM AM SEE UND SAARLOUIS
Top-Ausrüstung. Top-Qualität. Top-Service. Bei uns stimmt einfach alles. 
Hier profitieren Sie vom besten Service rund um Ihr Fahrzeug. Verein-
baren Sie gleich einen Termin oder kommen einfach vorbei.

> Hol- und Bring-Service > Ölwechsel-Service
> Ersatzwagen-Service > Inspektions-Service
> Glasreparatur > Schadenmanagement
> Klimaanlagen-Check > Frühjahrs-Check
> HU-Vorab-Check > Winter-Check
> Clever Repair > Karosserie- und Lackservice
> Abschleppservice > und vieles mehr!

SIMPLY CLEVER

66679 Losheim am See | Saarbrücker Straße 95 |       06872 6007-0
66740 Saarlouis (Firmensitz) |  Fasanenallee 3 |       06831 94980-0

GmbH

www.mueller-skoda.comŠKODA SERVICE

BESTEAUTOHÄNDLER
2017

Dachdeckerarbeiten
Klempnerarbeiten
Flachdacharbeiten

Zimmererarbeiten
Holzrahmenbau

Dachsanierung
Fassadenbau

Zur Verstärkung unseres Teams
suchen wir ab sofort oder zum nächstmöglichen Eintritt

Zimmerer, Dachdecker, Klempner, 
Bauhelfer und Lagerist

Wir bieten einen sicheren und interessanten Arbeitsplatz bei 
leistungsgerechter Vergütung.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung, Anruf oder die Zusendung der 
Bewerbungsunterlagen. Ein persönliches Vorstellungsgespräch ist 
nach Terminabsprache jederzeit möglich.

G. Fell GmbH Zimmerei & Dachdeckerei
Urwahlenerstraße 110 · 66679 Losheim am See

Telefon: 06872/8787 · E-Mail: info@g-fell.de · Herr Fell Günter

STEllEn Markt

Ab Montag, 15. Juni sind wir gerne wieder für Sie da!
Christoph und Simone

Do
11. Juni

Feiertag geschlossen
Freitag bis Sonntag geschlossen

Mo
08. Juni

Di
09. Juni

Mi
10. Juni

Rahmschnitzel mit Pommes und Salat      8,90 €
Spargel-Käse-Quiche mit kleinem Salat  8,90 €

Frisches Lachsfilet an Thymiansoße auf Gemüsereis 13,90 €
Kasseler mit Püree und Sauerkraut 8,90 €
Nizzasalat 8,90 €

Mexikanische Burritos  
mit Sour-Cream-Dip, Reis und Salat 8,90 €
Kartoffelstippchen mit Speckrahmsoße und Apfelmus 7,90 €

Montag bis Freitag, 9.30 – 14.00 Uhr  
Abhol- und Heimservice (1 € Anfahrt)!

≈

Ihre Onlinedruckerei von LINUS WITTICH Medien 
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Anja Winter Physiotherapeutische Praxis

Ostheopatische Techniken,

Hausbesuche

Alle Krankenkassen und Berufsgenossenschaften anerkannt.

Kieferbehandlung, Faszientherapie,
Fußreflexzonenmassage,

Krankengymnastik, Fango, Massagen, Lymphdrainage,

PNF,Schröpftherapie, Beckenbodenbehandlung,

Krämerstraße 6, 66839 Schmelz-Hü., 06887-305892

Gesundheitsdienste

Annika Glunz
Traditionelle Chinesische Medizin

Akupunktur • Massage • Wärmebehandlung • Kräuter •
Yogatherapie

Telefon 06881-53595
Mobil 0163-84 75 368

Heilpraktikerin/Yogalehrerin

Praxis für

Einzelsitzungen und kleine Gruppen
Zum Wasserturm 6 | Schmelz-PW |

Ambulante Pflege und Betreuung
Hauswirtschaft • individuelle Versorgung zu Hause

Zulassung bei allen Kassen

www.pflegeteam-geibel.de

info@pflegeteam-geibel.de | Tel. 06887-9127916
Ivana Geibel | Trierer Straße 17 | Schmelz

Praxis für Physiotherapie Jörg Dietz
• • • • • •CMD Massage Fango MLD Rehasport KG

Bettinger Str. 50a, 66839 Schmelz Tel. 06887 304477•

Physiotherapie-Praxis

Marie Menozzi
Krankengymnastik Massagen

manuelle Lymphdrainage Bobath

•

•

Hausbesuche CMD (Kiefergelenksbehandlung)•

Saarbrücker Str. 16 • 66839 Schmelz • Tel. (0 68 87) 89 44 045

Praxis für Naturheilkunde, HP Katharina David

Amselweg 6, 66839 Schmelz

Termine nach Vereinbarung unter: 0170/611 80 24

LEHBERGER
K THRIN

Licht und Salz
Energie für

die Seele

Asthma, Bronchitis, Erkältung im Anmarsch, Allergie, Burnout?
Solenebel atmen und wohlfühlen! Wellness-Massage.

Kristallsalz-Scheune Auscheter Str. 10, Schmelz-Auschet

Solenebel: Tel. 0162 - 2340569 oder 06887 - 304456
Termine nach Vereinbarung, Massage: Tel. 0176 - 43689445
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Viele Öfen zu Sonderpreisen
sofort lieferbar.

LAGER
 VERKAUF
 08. - 20. JUNI 2020

200 EURO
EINTAUSCH

PRÄMIE
 für Ihren alten 

 Kaminofen bis 30.06.20

Ihr Kaminofen-Fachgeschäft im Saarland. 

Im Solch 7a · 66589 Merchweiler 
Tel. 06825 89907 · www.feuerhaus-neises.de
Mo. - Fr. 11 - 18 · Sa. 10 - 13 Uhr · Mi. Ruhetag
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• Neu- und Umgestaltung
• Stein- und Pflegearbeiten
• Strauch- und Heckenschnitt

• Zaun- und Mauerbau
• Baumschnittarbeiten
• Grabpflege und Grabgestaltung

Wächst Ihnen Ihr Garten über den Kopf?

Garten- & Landschaftsbau
Wir helfen Ihnen den Garten zu pflegen!

Dominic Weyland, Bierbach 12, 66809 Nalbach
Tel.: 06838/993511, Mobil: 0173/3449166

Ü 44 J  Pathen & Sohn = Kamin-Manufaktur
• KAMIN • KACHEL
• SPECKSTEIN
• HEIZEINSATZ-TAUSCH lt. BImSch

Saarlouis · Gerberstr. 48 a · 06831 / 85543
0173/6740080 · www.pathen.de

ÖFEN!

Unfallzeuge gesucht: Am Montag, 18.05.20, wurde unser 
grauer Ford Kuga am Heck des Fahrzeuges beschädigt. 
Der/die Unfallfahrer/in flüchtete. Es gibt einen Zeugen, der die 
Person gesehen hat. Das Fahrzeug war zwischen 11-15 Uhr 
vor der St.-Michael-Apotheke in Hüttersdorf abgestellt. 
Bitte melden unter 0177/5075598. Belohnung: 200 €

Unseren Abholservice bieten wir 
weiterhin für Sie an!

Wir haben wieder den 
Innenbereich der Gaststätte ab 

Freitag, 12. Juni 2020, geöffnet!

•  Der Außenbereich bleibt vorerst 
weiterhin geschlossen.

•  Um den Hygienerichtlinien gerecht zu werden, 
ist eine Reservierung erforderlich!


